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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

ADR Adressenrisiko 

Art. Artikel 

ASF 

AT1 

Available Stable Funding (verfügbare stabile Refinanzierung)  

Zusätzliches Kernkapital 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BeoS Barwerte erwarteter operationeller Schäden 

BSM-DA 

CET1 

Bilanzstruktur-Management sowie Dispositionsausschuss 

Hartes Kernkapital 

CCP Zentrale Gegenpartei 

CCR Kontrahentenausfallrisiko 

CPV Credit Portfolio View 

CRD Capital Reqirements Directive 

CRR Capital Requirements Regulation (Kapitaladäquanzverordnung) 

CVA Credit Valuation Adjustment 

delVO Delegierte Verordnung 

DORA Digital Operation Resiliance Act 

DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband 

DVO Durchführungsverordnung 

EBA European Banking Authority 

ESG Environment-Social-Governance 

EWB Einzelwertberichtigung 

EWR Europäischer Währungsraum 

EZB Europäische Zentralbank 

FINREP Financial Reporting 

GBS Gesamtbanksimulation 

GKL Größenklasse 

GuV Gewinn- und Verlustrechnung 

HGB Handelsgesetzbuch 

HQLA Liquide Aktiva hoher Qualität 

IDH Integrierter Datenhaushalt 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
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IFRS International Financial Reporting Standards 

IPS Institutional Protection Schemes (Institutsbezogene Sicherungssysteme) 

IRB Internal Rating Based 

IT Informationstechnologie 

ITS Implementing Technical Standard (Technischer Durchführungsstandard) 

InstitutsVergV Institutsvergütungsverordnung 

k. A. keine Angabe (ohne Relevanz) 

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch 

KMU Kleinere und mittlere Unternehmen 

KSA Kreditrisiko-Standardansatz 

KWG Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz) 

LBBH Landesbank Berlin Holding 

LCR Liquidity Coverage Ratio (Liquiditätsdeckungsquote) 

MARisk Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

MPR Marktpreisrisiken 

MSCI Morgan Stanley Capital International 

NSFR Net Stable Funding Ratio (strukturelle Liquiditätsquote) 

NPL Non-performing loan (notleidender Kredit) 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OPRisk Operationelle Risiken 

PPS ProzessPlus für Sparkassen 

RatSchTV Ang Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte 

RDP Risikodeckungspotential 

RS BFA Stellungnahme zur Rechnungslegung des Bankenfachausschusses 

RSF Required Stable Funding (erforderliche stabile Refinanzierung) 

RTF Risikotragfähigkeit 

RTS Technischer Regulierungsstandard 

SA Standardised Approach (Standardansatz) 

SGVSH Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein 

SolvV Solvabilitätsverordnung 

SR Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH 

SREP Supervisory Review and Evaluation Process 
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STS 

T2 

simple, transparent and standardised (einfache, transparente und standardisierte) 

Ergänzungskapital 

VaR Value at Risk 

VKA Varianz-Kovarianz-Ansatz 
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1� Allgemeine Informationen 

1.1� Allgemeine Offenlegungsanforderungen 

Mit dem vorliegenden Bericht legt die Sparkasse Südholstein alle gemäß CRR jährlich geforderten In-

formationen offen. Die im Bericht enthaltenen Angaben entsprechen je nach Anforderung dem Stand 

des Meldestichtags zum 31.12. des Berichtsjahres bzw. dem festgestellten Jahresabschluss. 

Die Zahlenangaben in diesem Bericht sind kaufmännisch auf Millionen EURO (Mio. EUR) mit zwei Nach-

kommastellen gerundet - außer in Kapitel 3.1, dort erfolgt eine Darstellung der Zahlenangaben auf 

Mio. EUR mit einer Nachkommastelle gerundet. Daher können die in den Vorlagen dargestellten Sum-

men geringfügig von den rechnerischen Summen der ausgewiesenen Einzelwerte abweichen. 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die allgemeinen Offenlegungsanforderungen gemäß Art. 

431 und 13 CRR sowie § 26a Abs. 1 Satz 1 KWG. 

Laut Art. 431 CRR haben Institute die in Teil 8 der CRR (Informationen zum Eigenkapital, zu 

eingegangenen Risiken und Risikomanagementprozessen) genannten Informationen offenzulegen. 

Neben dem Offenlegungsbericht selbst ist im Rahmen der Offenlegungspflichten die schriftliche Doku-

mentation der Verfahren ein wesentlicher Bestandteil zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen 

der CRR. Der Vorstand hat in einem formellen Verfahren festgelegt, wie die Offenlegungspflichten ge-

mäß CRR erfüllt werden sollen. Es wurden interne Abläufe, Systeme und Kontrollen eingeführt, um si-

cherzustellen, dass die Offenlegungen der Sparkasse Südholstein angemessen sind und mit den Anfor-

derungen in Teil 8 der CRR im Einklang stehen. Die Sparkasse Südholstein hat hierzu Vorgaben für den 

Offenlegungsbericht erstellt, die die operativen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten regeln.  

Im „Rahmendokument Offenlegung“ wird die Offenlegungsstrategie gemäß Artikel 431 Absatz 3 CRR 

der Sparkasse Südholstein dargestellt. Die Angemessenheit der eigenen Offenlegungsstandards  

und -inhalte ist mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Im Rahmen der Erstellung des Offenle-

gungsberichtes wird regelmäßig überprüft, ob die jährliche Veröffentlichung ausreichend ist. In der 

Arbeitsanweisung Offenlegung wird der Prozess zur Erstellung des Offenlegungsberichtes und die 

durchzuführenden Kontrollen ausführlich dargestellt. Diese sind im Grundsatz vergleichbar zu den an-

gewendeten Verfahren, internen Abläufen, Systemen und Kontrollen, die auch bei der Aufstellung des 

Jahresabschlusses zur Anwendung kommen. 

Neben der Übertragung der Verantwortung für die Verabschiedung formaler Richtlinien und die Ent-

wicklung interner Prozesse, Systeme und Kontrollen auf das Leitungsorgan oder die oberste Leitung 

der Institute wird die schriftliche Bescheinigung über die wichtigsten Elemente der förmlichen Verfah-

ren durch ein Mitglied des Leitungsorgans oder die oberste Leitung der Institutionen gefordert. Die 

schriftliche Bescheinigung ist in Kapitel 7 „Erklärung des Vorstandes gemäß Art. 431 Abs. 3 CRR“ dem 

Offenlegungsbericht beigefügt. 

Die Offenlegung der Sparkasse Südholstein erfolgt auf Einzelinstitutsebene.  
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1.2� Einschränkungen der Offenlegungspflicht  

Die Sparkasse Südholstein macht von den Ausnahmeregelungen gemäß Art. 432 CRR Gebrauch, be-

stimmte nicht wesentliche Informationen von der Offenlegung auszunehmen. Eine Prüfung der Ange-

messenheit bei der Nicht-Offenlegung von nicht wesentlichen Informationen gemäß den Vorgaben im 

BaFin-Rundschreiben 05/2015 (BA) wurde durchgeführt und entsprechend dokumentiert.  

Folgende Ausnahmen wurden angewendet:  

�� Auf die Darstellung pauschal ermittelter Sachbezüge/Aufmerksamkeiten wegen der Unter-

schreitung der 5%-Grenze von der Summe aus tariflichen und InstitutsVergV- „fix“-Vergütun-

gen wird verzichtet, da es sich um einen nicht wesentlichen Anteil handelt.  

1.3� Häufigkeit der Offenlegung  

Die Sparkasse Südholstein gilt weder als kleines und nicht komplexes Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 

145 CRR noch als großes Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 CRR. Außerdem gilt die Sparkasse       

Südholstein gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 148 CRR als nicht börsennotiert. Demzufolge ergeben sich nach 

Art. 433c CRR folgende Anforderungen zur jährlichen Offenlegung zum 31.12.2024, die in diesem Of-

fenlegungsbericht erfüllt werden:  
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Zusätzlich erfüllt die Sparkasse Südholstein mit diesem Offenlegungsbericht die Anforderungen der 

am 12. Oktober 2022 durch die EBA/GL/2022/13 (Amending Guidelines) überarbeiteten EBA-Richtlinie 

EBA/GL/2018/10 (Consolidated version). 

1.4� Medium der Offenlegung  

Die offenzulegenden Informationen werden gemäß Art. 434 CRR auf der Homepage der Sparkasse   

Südholstein im Bereich „Offenlegungsberichte und Geschäftsberichte“ veröffentlicht. Alle offenzule-

genden Angaben werden ausschließlich in dieser Stelle veröffentlicht.  
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2� Offenlegung von Schlüsselparametern und Übersicht über die risi-
kogewichteten Positionsbeträge 

2.1� Angaben zu Gesamtrisikobeträgen und Eigenmittelanforderungen 

Die Vorlage EU OV1 zeigt gemäß Art. 438 Buchst. d) CRR die relevanten Gesamtrisikobeträge und Ei-

genmittelanforderungen der Sparkasse Südholstein im Vergleich zum 31.12.2023. Wesentliche Verän-

derungen der Gesamtrisikobeträge und Eigenmittelanforderungen ergeben sich aus den Kreditrisi-

kopositionen. 

Abbildung 1: Vorlage EU OV1 – Übersicht der Gesamtrisikobeträge 

In Mio. EUR 

Gesamtrisikobetrag (TREA) Eigenmittel-

anforderun-

gen insge-

samt 

a b c 

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 

1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallri-

siko) 

 3.744,98  3.818,89  299,60 

2 Davon: Standardansatz   3.744,98  3.818,89  299,60 

3 Davon: IRB-Basisansatz (F-IRB)   k. A.  k. A.  k. A. 

4 Davon: Slotting-Ansatz  k. A.  k. A.  k. A. 

EU 4a Davon: Beteiligungspositionen nach dem 

einfachen Risikogewichtungsansatz 

 k. A.  k. A.  k. A. 

5 Davon: Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-

IRB)  

 k. A.  k. A.  k. A. 

6 Gegenparteiausfallrisiko – CCR   0,30  0,16  0,02 

7 Davon: Standardansatz   k. A.  k. A.  k. A. 

8 Davon: Auf einem internen Modell beru-

hende Methode (IMM) 

 k. A.  k. A.  k. A. 

EU 8a Davon: Risikopositionen gegenüber einer 

CCP 

 k. A.  k. A.  k. A. 

EU 8b Davon: Anpassung der Kreditbewertung 

(CVA) 

 0,30  0,16  0,02 

9 Davon: Sonstiges CCR  k. A.  k. A.  k. A. 

10 Entfällt       
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11 Entfällt       

12 Entfällt       

13 Entfällt       

14 Entfällt       

15 Abwicklungsrisiko   k. A.  k. A.  k. A. 

16 Verbriefungspositionen im Anlagebuch 

(nach Anwendung der Obergrenze) 

 k. A.  k. A.  k. A. 

17 Davon: SEC-IRBA   k. A.  k. A.  k. A. 

18 Davon: SEC-ERBA (einschl. IAA)  k. A.  k. A.  k. A. 

19 Davon: SEC-SA   k. A.  k. A.  k. A. 

EU 19a Davon: 1 250 % / Abzug  k. A.  k. A.  k. A. 

20 Positions-, Währungs- und Warenpositi-

onsrisiken (Marktrisiko) 

 k. A.  14,56  k. A. 

21 Davon: Standardansatz   k. A.  14,56  k. A. 

22 Davon: IMA   k. A.  k. A.  k. A. 

EU 22a Großkredite  k. A.  k. A.  k. A. 

23 Operationelles Risiko   336,45  288,38  26,92 

EU 23a Davon: Basisindikatoransatz   336,45  288,38  26,92 

EU 23b Davon: Standardansatz   k. A.  k. A.  k. A. 

EU 23c Davon: Fortgeschrittener Messansatz   k. A.  k. A.  k. A. 

24 Beträge unter den Abzugsschwellenwerten 

(mit einem Risikogewicht von 250 %) 

 0,44  0,44  0,04 

25 Entfällt       

26 Entfällt       

27 Entfällt       

28 Entfällt       

29 Gesamt  4.081,73  4.121,99  326,54 

 

Die Eigenmittelanforderungen der Sparkasse Südholstein betragen zum 31.12.2024 326,54 Mio. EUR. 

Diese leiten sich aus den Vorgaben der CRR ab und bestehen im Wesentlichen aus Eigenmittelanforde-

rungen für das Kreditrisiko 299,60 Mio. EUR, für das Operationelle Risiko 26,92 Mio. EUR. Für das Ab-

wicklungsrisiko bestehen keine Eigenmittelanforderungen. Zum Berichtsstichtag reduzierten sich die 
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Eigenmittelanforderungen im Vergleich zum Vorjahr um 3,21 Mio. EUR. Die Reduzierung gegenüber 

dem Vorjahr ergab sich im Wesentlichen aus dem Rückgang im Bereich der Forderungsklasse            

„Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)“ aufgrund der deutlich niedrigeren Risikogewichte bei 

den Spezialfonds.  

Die Beteiligungen an Unternehmen der Finanzbranche führen weder bei den nicht wesentlichen noch 

bei den wesentlichen Beteiligungen zu einem Kapitalabzug, da die Schwellenwerte unterschritten wer-

den. Die eingegangene wesentliche Beteiligung der Sparkasse Südholstein wird nachrichtlich in der 

o.g. Tabelle mit einem Risikogewicht von 250,00 % dargestellt 

Die Sparkasse Südholstein nutzt zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kre-

ditrisiko den Standardansatz gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 CRR.  

2.2� Angaben zu Schlüsselparametern 

Die Vorlage KM1 stellt gemäß Art. 447 Buchst. a) bis g) und Artikel 438 Buchst. b) CRR die wesentli-

chen Kennzahlen der Sparkasse Südholstein dar. Dadurch wird es den Marktteilnehmern ermöglicht 

einen Gesamtüberblick über das Institut zu erhalten. Die offengelegten Schlüsselparameter beinhalten 

Informationen zu Eigenmitteln und Eigenmittelquoten, zum Gesamtrisikobetrag und Eigenmittelanfor-

derungen, zur Verschuldungsquote (LR) und Gesamtrisikopositionsmessgröße sowie zu der Liquidi-

tätsdeckungsquote (LCR) und zu der strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) der Sparkasse Südholstein. 

Abbildung 2: Vorlage EU KM1 – Offenlegung von Schlüsselparametern 

 a b 

In Mio. EUR  31.12.2024 31.12.2023 

 Verfügbare Eigenmittel (Beträge)  

1 Hartes Kernkapital (CET1)   482,54  440,17 

2 Kernkapital (T1)   507,54  465,17 

3 Gesamtkapital   576,72  540,12 

  Risikogewichtete Positionsbeträge 

4 Gesamtrisikobetrag  4.081,73  4.121,99 

  Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)  11,82  10,68 

6 Kernkapitalquote (%)  12,43  11,29 

7 Gesamtkapitalquote (%)  14,13  13,10 

  
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßi-
gen Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

EU 7a 
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das 
Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)  

 k. A.  k. A. 

EU 7b    Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)  k. A.  k. A. 

EU 7c    Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)  k. A.  k. A. 
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EU 7d SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)  8,00 8,00 

  
Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten 
Positionsbetrags) 

8 Kapitalerhaltungspuffer (%)  2,50 2,50 

EU 8a 
Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder 
Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%) 

 k. A. k. A. 

9 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%)  0,75  0,75 

EU 9a Systemrisikopuffer (%)  0,36  0,36 

10 Puffer für global systemrelevante Institute (%)  k. A.  k. A. 

EU 10a Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)  k. A.  k. A. 

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)  3,62  3,61 

EU 11a Gesamtkapitalanforderungen (%)  11,62  11,61 

12 
Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares 
CET1 (%) 

 6,13  5,10 

  Verschuldungsquote 

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße  7.033,60  6.987,27 

14 Verschuldungsquote (%)  7,22  6,66 

  
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
(in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14a 
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer über-
mäßigen Verschuldung (%)  

 
 k. A. 

 
k. A. 

EU 14b    Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)  k. A. k. A.  

EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%)  3,00 3,00 

  
Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungs-
quote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (%)  k. A. k. A.  

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (%)  3,00 3,00 

  Liquiditätsdeckungsquote 

15 
Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert 
– Durchschnitt) 

 
 864,52 

 
 817,22 

EU 16a Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert   690,53  666,22 

EU 16b Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert   71,01  61,75 

16 Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)  619,52  604,46 

17 Liquiditätsdeckungsquote (%)  139,87  135,36 

  Strukturelle Liquiditätsquote 

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt  5.169,83  5.106,02 

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt  4.190,45  4.160,18 
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20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)  123,37  122,74 

 

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel in Höhe von 576,72 Mio. EUR der Sparkasse Südholstein leiten 

sich aus den Vorgaben der CRR ab und setzen sich aus dem harten Kernkapital (CET1) 

482,54 Mio. EUR, dem zusätzlichen Kernkapital (AT1) 25,00 Mio. EUR und dem Ergänzungskapital (T2) 

69,18 Mio. EUR zusammen.  

Zum Berichtstag erhöhte sich das CET1 im Verglich zum 31.12.2023 um 42,37 Mio. EUR. Die Erhöhung 

ergibt sich aus der Zuführung zu den Fonds für allgemeine Bankrisiken vermindert um die im Vergleich 

zum Vorjahr erhöhten Werte bei den Abzugspositionen des harten Kernkapitals. 

Das AT1 veränderte sich im Vergleich zum 31.12.2023 nicht.  

Das T2 ist im Vergleich zum 31.12.2023 um 5,77 Mio. EUR gesunken. Die Reduzierung ergibt sich 

durch die zeitanteilig reduzierte Anrechenbarkeit von in weniger als 5 Jahren fälligen Ergänzungskapi-

talinstrumenten. 

Die Verschuldungsquote steigt auf 7,22 %, welches im Wesentlichen auf den Anstieg beim Kernkapital 

zurückzuführen ist. 

Die Liquiditätsdeckungsquote 139,87 % wird als Durchschnittswert der letzten 12 Monate offengelegt. 

Der Anstieg der LCR von 135,36 % zum 31.12.2023 auf 139,87 % zum 31.12.2024 ist vor allem auf den 

Anstieg der gewichteten Durchschnittswerte der Liquiden Aktiva hoher Qualität (HQLA) zurückzufüh-

ren.  

Die Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) 123,37 % misst den Grad der fristenkongruenten Finanzie-

rung eines Instituts über einen 1-Jahres Horizont. Bei der Ermittlung der Quote wird die verfügbare 

stabile Refinanzierung (ASF) der erforderlichen stabilen Refinanzierung (RSF) gegenübergestellt. Ge-

mäß den Anforderungen der CRR ist eine Mindest-NSFR-Quote von 100,00 % ab 28. Juni 2021 jeder-

zeit einzuhalten. Der Anstieg der NSFR von 122,74 % zum 31.12.2023 auf 123,37 % zum 31.12.2024 

ist vor allem auf den proportional höheren Anstieg der vorhandenen stabilen Refinanzierung im Ver-

hältnis zum Anstieg der erforderlichen stabilen Refinanzierung zurückzuführen. 
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3� Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik  

3.1� Angaben zum Risikomanagement und zum Risikoprofil 

Die Vorlage EU OVA stellt gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. a), e) und f) CRR die Offenlegung von Risiko-

managementzielen und -politik dar. Die Erklärungen gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. e) und f) CRR fol-

gen am Ende des Kapitels. 

Risikomanagement 

Das Risikomanagement ist Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation der Sparkasse 

Südholstein und beinhaltet alle Maßnahmen zur systematischen Erkennung und Steuerung von Risi-

ken. Strategische Vorgaben dazu enthält die Risikostrategie. 

Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind 

�� die Risikoinventur (Gesamthausrisikoprofil), 

�� die Risikostrategie, 

�� die Risikotragfähigkeit (RTF) und 

�� der operative Risikomanagementprozess. 

Ziele des Risikomanagements 

Das Risikomanagement hat das vorrangige Ziel, Risiken des Geschäftsbetriebes transparent und 

dadurch steuerbar zu machen. Ein aktives und kompetentes Risikomanagementsystem stellt die 

Grundlage für die bewusste Übernahme und aktive Steuerung von Risiken als Kernfunktionen von Kre-

ditinstituten dar, ohne dabei die Vermögens- und Ertragssituation sowie die Finanz- bzw. Liquiditäts-

lage (die Sparkasse Südholstein nutzt diese Begriffe synonym) zu gefährden. Die Überwachung und die 

Steuerung von Risiken stellen einen integralen Bestandteil des Ertragsmanagements dar und sind Teil 

der Gesamtbanksteuerung. 

Entsprechend des Risikoappetits sind die steuerungsbedürftigen Risiken durch Maßnahmen der akti-

ven Risikosteuerung 

�� zu vermeiden (Risiken werden nicht eingegangen), 

�� zu vermindern (Verminderung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Verlusthöhe, Verbesserung 
der Beherrschbarkeit), 

�� zu transferieren (Übertragung auf Dritte) und/ oder 

�� zu diversifizieren. 

Die passive Risikosteuerung wird maßgeblich durch die Limitierung oder das Akzeptieren des Risikos 

beschrieben. 

Dabei wird der Begriff „Risiko“ in der normativen Perspektive als Verlust- oder Schadensgefahr für die 

Sparkasse Südholstein verstanden, die entsteht, wenn eine künftige Entwicklung ungünstiger verläuft 

als geplant. In jedem Fall ist damit eine Gewinn- oder Vermögensminderung verbunden. Das Risiko 

kann somit als negative Abweichung von einem erwarteten oder geplanten Wert beschrieben werden. 

In der ökonomischen Perspektive wird das Risiko als Verlust definiert, d.h. als Quantil der Wertände-

rungsverteilung auf einem Konfidenzniveau von 99,90%. 
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Risikomanagementorganisation 

Für alle risikorelevanten Geschäfte ist bis in die Ebene des Vorstandes eine funktionale Trennung zwi-

schen Markt bzw. Handel einerseits und Marktfolge bzw. Abwicklung, Rechnungswesen und Überwa-

chung andererseits festgelegt. 

Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungssystemen 

(Interne Kontrollverfahren) dienen neben den eingerichteten Funktionstrennungen bei Zuständigkei-

ten und Arbeitsprozessen auch die Tätigkeiten der Risikocontrolling-Funktion, der Compliance-Funk-

tion und der Internen Revision. 

Die Risikocontrolling-Funktion, die für die unabhängige Überwachung und Kommunikation der Risiken 

zuständig ist, wird in der Sparkasse Südholstein durch die nachfolgenden Organisationseinheiten 

wahrgenommen: Risikocontrolling, Steuerung, Kreditrisikosteuerung, Kreditmanagement, Vorstands-

stab sowie Compliancemanagement. 

In der Sparkasse Südholstein existiert im Geschäftsbereich Steuerung und Risikomanagement ein un-

abhängiges Compliancemanagement, welches die Compliance-Funktion wahrnimmt. Die Compliance-

Funktion wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für die Sparkasse Süd-

holstein wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben sowie entsprechender Kontrollen hin. 

Ferner hat sie den Vorstand hinsichtlich der Einhaltung dieser rechtlichen Regelungen und Vorgaben 

zu unterstützen und zu beraten. 

Die Interne Revision prüft und beurteilt risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksamkeit und 

Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Be-

sonderen sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse. Sie ist dem Vor-

stand unmittelbar unterstellt und ihm gegenüber berichtspflichtig. 

Zusätzlich zu den oben genannten, am Risikomanagement teilhabenden Bereichen, ist gemäß den An-

forderungen der MaRisk der Leiter Risikocontrolling funktionaler Bestandteil des Risikomanagement-

prozesses. Die Funktion „Leiter Risikocontrolling-Funktion (MaRisk)“ wird durch die Geschäftsbe-

reichsleitung Steuerung und Risikomanagement ausgeübt. Diese ist an wichtigen risikopolitischen 

Entscheidungen der Geschäftsleitung beteiligt und in seiner Funktion direkt dem Überwachungsvor-

standsmitglied unterstellt. 

Risikoreporting 

Der Aufbau des Risikoreportings richtet sich nach den Anforderungen der MaRisk. Ziel ist es, das Auf-

sichtsorgan, den Vorstand sowie weitere Adressaten regelmäßig bzw. anlassbezogen über die Entwick-

lung und die Handlungsfelder der wesentlichen Risiken zu informieren.  

Aus Sicht der Sparkasse Südholstein ist es zielgerichtet, den Vorstand im Rahmen der turnusgemäßen 

Risikoreports je Risikoart fokussiert über ein Risiko zu informieren. Darüber hinaus wird dem Vorstand 

zwischen den Quartalen ein kurzer Risikostatus mit den Schwerpunkten Marktpreis- und Liquiditätsri-

siken zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich zu den beschriebenen Risikoreports wird durch die Risikocontrolling-Funktion gem. BT 3.2 

Tz.1 MaRisk mindestens vierteljährlich ein risikozusammenfassender Report, der Gesamtrisikobericht, 

erstellt und der Geschäftsleitung vorgelegt. Dieser Bericht fasst die wesentlichen Inhalte der bereits 

bestehenden Risikoreports zusammen und ergänzt diese um weitere Informationen zu Nachhaltig-
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keitsrisiken, der normativen Sicht der Risikotragfähigkeit, Risikokonzentrationen, Stresstestergebnis-

sen (inkl. Ergebnisse des inversen Stresstests), sowie IPS-Sanierungsplanungskennzahlen. Weiterhin 

werden die Validierungsergebnisse zu den in der Risikosteuerung eingesetzten Verfahren dargestellt. 

Des Weiteren wird vierteljährlich mit Hilfe des Risikotragfähigkeitsreports (ökonomisch) die Gesamtri-

sikosituation der Sparkasse dargestellt. Aus dem Report abgeleitete Maßnahmen werden im Rahmen 

der Vorstandssitzungen besprochen. Auswirkungen der Abweichungen auf die Risikotragfähigkeit wer-

den im RTF-Report verarbeitet und transparent dargestellt. 

Der Vorstand wird darüber hinaus mindestens jährlich im Rahmen der Risikoinventur über das Ge-

samthausrisikoprofil in Kenntnis gesetzt. In diesem Zusammenhang entscheidet der Vorstand auch 

über die grundlegenden Parameter zur Festlegung der Wesentlichkeit von Risiken. 

Die regelmäßigen Berichte werden anlassbezogen durch Ad-hoc-Meldungen (inkl. Informationen im 

Rahmen der IPS-Sanierungsplanung) ergänzt.  

Risikoinventur 

Mit der Risikoinventur stellt die Sparkasse Südholstein sicher, dass alle wesentlichen quantifizierbaren 

und nicht quantifizierbaren Risiken identifiziert und in die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse 

der Sparkasse Südholstein eingebunden werden. Zudem werden regelmäßig quantitative und qualita-

tive Analysen zur Bestimmung von Risiko- und Ertragskonzentrationen vorgenommen. Die Risikoin-

ventur wird regelmäßig (mindestens jährlich sowie ggf. anlassbezogen) durchgeführt und dokumen-

tiert.  

Werden Risikokategorien als wesentlich bewertet, ergeben sich daraus u.a. folgende Handlungsnot-

wendigkeiten für die Sparkasse: 

�� Einbezug der wesentlichen Risiken in die Risikostrategie und insbesondere Festlegung des 
Risikoappetits für diese Risiken, 

�� Untersuchung der wesentlichen Risikokategorien auf Risikokonzentrationen sowie 

�� Implementierung angemessener Risikosteuerungs- und -controllingprozesse zur wirksamen 
Begrenzung und Überwachung der wesentlichen Risiken, die u.a. folgendes beinhalten:  

�� Abdeckung der wesentlichen Risiken durch Risikodeckungspotential und somit Sicher-
stellung der Risikotragfähigkeit, 

�� Durchführung regelmäßiger und bei Bedarf anlassbezogener Stresstests für wesentli-
che Risiken sowie 

�� Risikoberichterstattung in Bezug auf die wesentlichen Risiken u.a. im Rahmen des Ge-
samtrisikoberichts. 

Darüber hinaus fließen die ökonomisch wesentlichen Risiken in die Ermittlung des SREP-Zuschlags 

seitens der Aufsicht ein. Für unwesentliche Risiken werden angemessene Vorkehrungen getroffen. 

Auf der Grundlage der zuletzt durchgeführten Risikoinventur wurde das Gesamtrisikoprofil der Spar-

kasse Südholstein ermittelt, welches folgende Risiken sowohl in der ökonomischen als auch in der nor-

mativen Perspektive als wesentlich einstuft: 
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Risikoart Risikokategorie 

Adressenrisiko (ADR) ADR Kundengeschäft 

ADR Eigengeschäft 

Beteiligungsrisiko 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 

Spreadrisiko 

Aktienkursrisiko 

Immobilienrisiko 

Liquiditätsrisiko Zahlungsunfähigkeitsrisiko 

Operationelles Risiko Operationelles Risiko 

 
Das Gesamtrisikoprofil der Sparkasse Südholstein wird im 2. Quartal 2025 erneut überprüft. 

Nachhaltigkeit im Risikomanagement 

Nachhaltigkeitsrisiken werden definiert als Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, 

Soziales oder Unternehmensführung (sog. ESG-Risiken), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell 

negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können. Gemäß der 7. Ma-

Risk-Novelle sind Nachhaltigkeitsrisiken angemessen in die Risikoidentifikations-, -steuerungs und -

controllingprozesse der Sparkasse Südholstein zu integrieren. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurde eine operative Nachhaltigkeitsrisikoinventur durchge-

führt. Diese Analyse betrachtet einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren und untersucht vorwiegend qualita-

tiv die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die wesentlichen Risikokategorien sowie das Re-

putationsrisiko innerhalb des Planungszeitraums. Zusätzlich wurde geprüft, ob die Auswirkungen von 

ESG-Risiken bei den bisher als unwesentlich eingestuften Risikokategorien zu einer Einstufung als we-

sentlich führen könnten. 

Die Analyse der operativen Nachhaltigkeitsrisikoinventur zeigte, dass ESG-Risiken keine relevanten 

Auswirkungen auf die Risikokategorien haben. Die festgestellten Auswirkungen waren lediglich gering 

und veränderten das „Gesamtbild“ der jeweiligen Risikokategorie nicht grundlegend. Aufgrund dessen 

wurden diese Auswirkungen nicht als „relevant“ eingestuft. Diese Bewertungen gelten sowohl aus öko-

nomischer als auch aus normativer Perspektive. 

Die operative Nachhaltigkeitsrisikoinventur wird erneut im zweiten Quartal 2025 durchgeführt. 

Zusätzlich zur operativen Nachhaltigkeitsrisikoinventur wurde eine strategische Nachhaltigkeitsrisi-

koinventur durchgeführt. Diese Analyse betrachtet einen Zeitraum von > 3 bis mindestens 10 Jahren 

und untersucht qualitativ die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf das Geschäftsmodell der 

Sparkasse anhand der Dimensionen der Geschäftsstrategie 2028. Die Untersuchung wurde in Zusam-

menarbeit mit dem Projekt Nachhaltigkeit und den jeweiligen Teilprojekten sowie weiteren Fachberei-

chen durchgeführt. 

Aufgrund des langen Zeitraums und der Unsicherheiten über zukünftige Klima- und Politikszenarien 

erfolgte die Analyse im Rahmen von drei wissenschaftlich fundierten physischen und transitorischen 

ESG-Stressszenarien. Die Untersuchung zeigte relevante, aber tragbare Auswirkungen auf die Ge-

schäftsstrategie und auf das Geschäftsmodell der Sparkasse. 
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Im zweiten Quartal 2025 wird die strategische Nachhaltigkeitsrisikoinventur auf Basis der überarbeite-

ten Geschäftsstrategie 2029 erneut durchgeführt. 

Resultierend aus den Ergebnissen der Nachhaltigkeitsrisikoinventuren erfolgte im Risiko- und Ge-

schäftsstrategieprozess 2029 eine explizite und angemessene Auseinandersetzung mit den Auswir-

kungen von ESG-Risiken. 

Risikostrategie 

Die Risikostrategie definiert strategische Vorgaben für das Risikomanagement und leitet sich aus der 

Geschäftsstrategie ab. In der Geschäftsstrategie werden strategische Ziele für die Geschäftsfelder fest-

gelegt und sowohl qualitativ als auch quantitativ beschrieben. Die Risikostrategie greift diese Ziele auf 

und stellt sie in einen Kontext auf Basis der Risikoarten. 

Die Risikostrategie gilt analog zur Geschäftsstrategie und wird jährlich überprüft. 

Ökonomische und normative Perspektive der Risikotragfähigkeit 

Die Betrachtung der Risikotragfähigkeit aus zwei unterschiedlichen Perspektiven hat sowohl den Gläu-

bigerschutz als auch die langfristige Fortführung der Sparkasse Südholstein zum Ziel. Die Risikotragfä-

higkeit wirkt im Zusammenspiel mit der Geschäfts- und Risikostrategie, der Risikoinventur und der Ri-

sikoberichterstattung. Bestandteil der Risikotragfähigkeit ist auch die Erstellung von Stresstests. 

Ökonomische Perspektive: 

In der ökonomischen RTF erfolgt eine Gegenüberstellung von Risiken und Risikodeckungspotential 

(RDP). Die RTF ist gegeben, wenn alle wesentlichen Risiken des Institutes laufend durch das vorhan-

dene RDP abgedeckt werden. 

Dem barwertig ermittelten Risikodeckungspotential werden die barwertig ermittelten wesentlichen 

Risiken gegenübergestellt. Hierbei ist das Risikodeckungspotential aufgrund der Marktwertbetrach-

tung Schwankungen unterworfen. Die quantitative Darstellung des Risikos erfolgt über verschiedene 

VaR-Berechnungen. Der Risikobetrachtungshorizont beträgt dabei ein Jahr und das Konfidenzniveau 

99,90 %. 

Die Sparkasse Südholstein ermittelte zum 31. Dezember 2024 ein ökonomisches Risikodeckungspo-

tential von 746,9 Mio. EUR. Das vom Vorstand bereitgestellte Gesamtlimit von 470,0 Mio. EUR (ein-

schließlich Limitreserve von 35,0 Mio. EUR) wurde auf die wesentlichen Risiken verteilt und so bemes-

sen, dass eine angemessene Steuerung der Risiken ermöglicht wird. Im Berichtszeitraum wurde das 

Limit (Ebene Risikokategorie) Adressenrisiko Eigengeschäft aufgrund von der S Rating und Risikosys-

teme GmbH (SR) initiierten Aufschlägen überschritten (Auslastung Limit 107,17 %, was einer absolu-

ten Limitüberschreitung von 0,7 Mio. EUR entspricht). Aufgrund der Limitüberschreitung wurde das 

Limit für das Adressenrisiko Eigengeschäft um 5,0 Mio. EUR zu Lasten der Limitreserve, die für das Ad-

ressenrisiko gesamt zur Verfügung steht, erhöht. Limitanpassungen wurden im Verlauf des Jahres zu 

verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen. Treiber für eine RTF-Limiterhöhung von 370,0 Mio. EUR auf 

470,0 Mio. EUR waren u.a. Standardparametererhöhungen SR, die (auch ohne eigene Betroffenheit) 

seitens der Aufsicht geforderte Berücksichtigung von cum-cum-Schadenfällen im operationellen Ri-

siko, der temporäre Verzicht auf die Nutzung von Korrelationseffekten bei den Marktpreisrisiken sowie 

eine vorsorgliche Erhöhung der Marktpreisrisiko-Limite im Vorgriff auf die geplante Ausweitung des 

Depot A in 2025. 
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Auf der Ebene der Risikoarten gelten folgende Limite: 

�� 150,0 Mio. EUR für das Adressenrisiko 

�� 250,0 Mio. EUR für das Marktpreisrisiko 

�� 60,0 Mio. EUR für das operationelle Risiko 

Zusätzlich wird eine Limitreserve auf Ebene der Risikoarten von 10,0 Mio. EUR vorgehalten. 

Normative Perspektive: 

Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive ist die Fortführung der Spar-

kasse Südholstein. Hierzu besteht ein zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess bis zum Jahr 2027. 

Um einen Kapitalbedarf rechtzeitig identifizieren zu können, wurden Annahmen über die künftige Er-

gebnisentwicklung für das Planszenario sowie für adverse Szenarien getroffen. 

In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen sowie die 

darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steuerungsgrößen sind die 

Kernkapitalanforderung, die Gesamtkapitalanforderung (SREP-Gesamtkapitalanforderung, die kombi-

nierte Pufferanforderung und die Eigenmittelempfehlung) sowie die Strukturanforderungen hinsicht-

lich des Kapitals, die Höchstverschuldungsgrenze und die Großkreditgrenze. 

Für den betrachteten Zeitraum von 3 Jahren können die aufsichtlichen Anforderungen im Planszenario 

vollständig erfüllt werden. Gleiches gilt im Falle der Betrachtung adverser Entwicklungen, in dem je-

doch nur die harten Mindestkapitalanforderungen zwingend einzuhalten sind. 

Die der normativen Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der 

Methoden und Verfahren werden jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. 

Stresstests: 

Neben Limitierungen stellen die MaRisk die Erhebung und Analyse von Stresstests als Risikosteue-

rungsmaßnahme in den Vordergrund. Stresstests dienen zuvorderst der Früherkennung von Risiken, 

die aus außergewöhnlichen, aber plausibel möglichen Ereignissen erwachsen können. Für die wesent-

lichen Risiken werden regelmäßig (mindestens jährlich) Stresstests unter Berücksichtigung von Risi-

kokonzentrationen durchgeführt. 

In der ökonomischen Perspektive werden Stressszenarien, Sensitivitätsanalysen sowie ein inverser 

Stresstest durchgeführt. 

In der normativen Perspektive werden verschiedene adverse Szenarien sowie Sensitivitätsanalysen be-

trachtet. Ergänzt wird die Stressbetrachtung ebenfalls durch ein inverses Szenario. 

Operativer Risikomanagementprozess 

Die Risikomanagementprozesse und -systeme zur Messung, Reporting, Steuerung und Kontrolle der 

Risiken werden im Rahmen des Risikohandbuches der Sparkasse Südholstein sowie in Arbeitsanwei-

sungen dargestellt. Sie werden mindestens jährlich aktualisiert und dabei permanent weiterentwickelt. 

Die jährliche Aktualisierung beinhaltet auch eine Validierung der Methoden und Parameter der Risi-

komessung. 
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3.1.1� Qualitative Angaben zum Adressrisiko 

Die Vorlage EU CRA stellt gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. a) CRR die Offenlegung von Informationen zu 

Strategien und Verfahren für die Steuerung des Adressrisikos dar. Die Erklärungen gemäß Art. 435 

Abs. 1 Buchst. e) und f) CRR folgen am Ende des Kapitels.  

Unter dem Adressenrisiko wird in der ökonomischen Sicht ein Verlust in einer bilanziellen oder außer-

bilanziellen Position verstanden, die durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich Ausfall eines 

Schuldners oder einer Schuldnerin bedingt ist. Diese Definition spiegelt das Risiko in der ökonomi-

schen Perspektive wider. 

In der normativen Perspektive liegt das Risiko in einer negativen Abweichung vom Planszenario. 

Innerhalb der Adressenrisiken hat die Sparkasse Südholstein im Rahmen der Risikoinventur das Ad-

ressenrisiko Kundengeschäft, das Adressenrisiko Eigengeschäft sowie das Beteiligungsrisiko als we-

sentlich bewertet. 

Adressenrisiko Kundengeschäft 

Das Adressenrisiko im Kundengeschäft umfasst einerseits die Gefahr eines Verlustes durch einen dro-

henden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines originären Kredites oder einer Eventualverbindlich-

keit wie beispielsweise eines Avals (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es auch die Gefahr, dass Si-

cherheiten teilweise oder ganz an Wert verlieren und deshalb zur Absicherung der Kredite nicht aus-

reichen oder sogar überhaupt nicht beitragen können (Sicherheitenverwertungs- und Einbringungsri-

siko). Teil des Adressenrisikos im Kundengeschäft ist auch die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Boni-

tätseinstufung (Ratingklasse) des Kreditnehmers ändert und damit ein möglicherweise höherer 

Spread ggü. der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). 

Das wichtigste Ziel der Kreditrisikopolitik der Sparkasse Südholstein ist, eine angemessene Rentabili-

tät bzw. Ertrags-Risiko-Relation im Kreditgeschäft zu erreichen und die Kreditausfälle zu begrenzen. 

Dabei werden systematisch auch Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) berücksichtigt. 

Um das Ziel sicherzustellen, umfasst der Risikomanagementprozess im Kreditgeschäft mit Kundinnen 

und Kunden folgende wesentliche Elemente: 

�� Trennung zwischen Markt (Erstes Votum) und Marktfolge (Zweites Votum) bis in die Geschäftsver-
teilung des Vorstandes, 

�� regelmäßige Beurteilung der Bonität und der Kapitaldiensttragfähigkeit auf Basis aktueller Unter-
lagen, 

�� Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfahren) in Kombi-
nation mit bonitätsabhängiger Preisgestaltung und bonitätsabhängigen Kompetenzen, 

�� Einsatz standardisierter Bewertungsverfahren zur kundenindividuellen Einschätzung des Nachhal-
tigkeitsrisikos durch ESG-Scores, 

�� interne bonitätsabhängige Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Großkreditgrenzen 
des Kreditwesengesetzes (KWG) liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im 
Kreditportfolio der Kundinnen und Kunden. Einzelfälle, die diese Obergrenze überschreiten, unter-
liegen einer verstärkten Beobachtung, 

�� Einrichtung von Limitierungen zur Steuerung relevanter Portfoliobereiche unter Risikogesichts-
punkten, 

�� regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten, 
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�� Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten von signifi-
kanten Bonitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende Maßnahmen eingeleitet werden 
können, 

�� festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die Intensivbetreuung oder Sa-
nierungsbetreuung, 

�� Berechnung der Adressenausfallrisiken für die RTF mit dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio 
View“ („CPV“) sowie 

�� Kreditportfolioüberwachung inkl. Limitüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem 
Reporting. 

Die Risikomessung und -steuerung des Kreditportfolios der Kundinnen und Kunden erfolgen dabei 

insbesondere unter Berücksichtigung der Risikoklassen-, Branchen-, und Größenklassenstruktur. 

Portfoliostruktur 

Risikoklassenstruktur: 

93,14 % (Vorjahr 93,91 %) des Kreditvolumens der Kundinnen und Kunden verteilen sich auf Rating-

klassen, welche als „bedenkenfrei“ bzw. als „kein gravierendes Risiko enthaltende Ratingklassen“ gel-

ten. Die volumengewichtete Durchschnittsratingnote über das gesamte Portfolio beträgt 4,3 (Vorjahr 

4,2). 

 

Ratingklasse 

Kreditvolumen* 

31.12.2024 31.12.2023 

Mio. EUR Mio. EUR 

Summe 1-4 3.829,1 3.926,2 

Summe 5-7 1.561,2 1.563,0 

Summe 8-9 623,5 672,5 

Summe 10-12 205,9 186,0 

Summe 13-15 36,9 40,9 

Summe 16-18 165,9 152,8 

Ungeratet 33,9 19,8 

Gesamt 6.456,4 6.561,2 

*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten 

Branchenstruktur: 

Zum Jahresende 2024 verteilt sich das Kreditvolumen zu 70,45 % (Vorjahr 70,25 %) auf die Firmen-

kunden und zu 29,55 % (Vorjahr 29,75 %) auf die Privatkunden. 

Mit Blick auf die konjunkturellen Entwicklungen erfolgt weiterhin eine regelmäßige Analyse des Kredit-

portfolios auf Branchenbasis. Die Branche „Grundstücks- und Wohnungswesen“ stellt mit einem Volu-

menanteil von 31,03 % (Vorjahr 29,52 %) des vergebenen Kreditvolumens die Schwerpunktbranche 

dar. Diese Branche zeigt sich stark diversifiziert und weist insgesamt einen eher geringen Blankoanteil 

auf. Mit Blick auf die Blankovolumina bildet die Branche „Bauträger“ eine Konzentration ab. Hier wer-

den verhältnismäßig hohe juristische Blankoanteile ausgewiesen. 
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Branche 

Kreditvolumen* 

31.12.2024 31.12.2023 

Mio. EUR Mio. EUR 

Land-/Forstwirtschaft/Fischerei 79,3 78,0 

Energie/Wasser/Bergbau 40,1 56,6 

Verarbeitendes Gewerbe 140,0 146,3 

Baugewerbe 219,3 227,3 

Kraftfahrzeughandel 94,8 88,5 

Großhandel 155,3 157,2 

Einzelhandel 131,3 128,1 

Verkehr/Nachrichten 65,9 70,3 

Kredit-/Versicherungsgewerbe 137,3 147,9 

Gastgewerbe 79,6 76,1 

Grundstücks- und Wohnungswesen 2.003,5 1.937,0 

Dienstleistungen für Unternehmen 292,5 274,9 

Beratung/Planung/Sicherheit 180,0 180,3 

Öffentliche und private Dienstleistungen 60,1 56,4 

Gesundheit/Soziales 137,3 146,6 

Organisationen ohne Erwerbszweck 42,5 41,8 

Bauträger 414,9 518,4 

Öffentliche Haushalte 273,9 276,7 

Sammel HWZ 1,0 0,6 

Summe 4.548,4 4.609,1 

Privatkunden 1.908,0 1.952,2 

Gesamt 6.456,4 6.561,2 

*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten 
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Größenklassenstruktur: 

Zum Jahresende 2024 befanden sich 61,42 % (Vorjahr 61,39 %) des Kreditvolumens in den Größen-

klassen bis 5,0 Mio. EUR. 

Größenklasse 
in Mio. EUR 

Kreditvolumen* 

31.12.2024 31.12.2023 

Mio. EUR Mio. EUR 

> 35,0 – 50,0 324,9 312,7 

> 25,0 – 35,0 433,2 447,2 

> 15,0 – 25,0 613,0 621,5 

> 10,0 – 15,0 449,6 482,1 

> 5,0 – 10,0 670,3 670,0 

> 0,75 – 5,0 1.647,3 1.673,3 

> 0,25 – 0,75 1.140,3 1.113,6 

> 0,0 – 0,25 1.177,8 1.240,8 

Gesamt 6.456,4 6.561,2 

*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten 

 

Steuerung/Reporting: 

Auf Basis des Adressenrisiko-Portfolioreports Kundenkreditgeschäft sowie des Adressenrisiko-        

Einzelengagementreports erfolgt in vierteljährlichen Sitzungen des Adressenrisiko-Management-     

sowie Dispositionsausschusses die notwendige Überwachung der Kreditrisiken als Bestandteil der   

Gesamtbanksteuerung. Neben einer Darstellung der aktuellen Risikosituation im Kreditgeschäft         

erfolgt im Portfolioreport eine Analyse des Gesamtportfolios nach unterschiedlichen Kriterien, zum 

Beispiel nach Rating- und Größenklassen sowie im Einzelengagementreport die Aufbereitung             

bestimmter signifikanter Kreditengagements. Hieraus werden, falls erforderlich, Maßnahmen zur       

Risikobegrenzung initiiert. Die vierteljährlichen Reports werden dem Vorstand zur Kenntnis gegeben. 

Der Risikoausschuss und der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein werden über die Inhalte der 

Einzelreports im Rahmen des Gesamtrisikoberichts informiert. 

Des Weiteren erfolgt die Steuerung der für die Sparkasse Südholstein in der Risikostrategie festgeleg-

ten bedeutsamen Engagements über Einzelengagementstrategien. Diese werden je nach Ausrichtung 

(Reduktion, Konstanz, Erhöhung) zielgerichtet überwacht und gesteuert. 

Darüber hinaus hat die Sparkasse Südholstein für alle erkennbaren akuten Risiken im Kreditgeschäft 

mit Kundinnen und Kunden durch Wertberichtigungen und Rückstellungen angemessene Vorsorge 

getroffen. Es erfolgt eine laufende Ermittlung von Einzelwertberichtigungen (EWB) zur Risikoabschir-

mung. Eine EWB wird gebildet, wenn ein akutes Ausfallrisiko für die Sparkasse Südholstein besteht. 

Die Höhe der EWB richtet sich nach dem Buchwert der Forderungen, gemindert um die zu erwartenden 

Zahlungseingänge aus der Verwertung der Sicherheiten. Rückstellungen für Avale werden differenziert 

nach der Inanspruchnahmequote der jeweiligen Avalarten gebildet. Daneben wird in Einzelfällen eine 

Rückstellung für unwiderrufliche Kreditzusagen gebildet. Für die Bildung von Pauschalwertberichti-

gungen wurde bereits per 31. Dezember 2020 von der reinen vergangenheitsorientierten Betrachtung 

auf eine zukunftsorientierte Sicht umgestellt. 
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Die Sparkasse Südholstein hat den Wert entsprechend der Empfehlungen der Fachverbände auf 

Grundlage des erwarteten Verlustes aus dem Portfoliosteuerungstool Credit Portfolio View (CPV) er-

mittelt. Analog dem Vorjahresstichtag erfolgte die Bewertung gem. IDW RS BFA 7. 

 

Art der Risikovorsorge 

Bestand* 

31.12.2024 31.12.2023 

Mio. EUR Mio. EUR 

Einzelwertberichtigungen 36,5 41,0 

Rückstellungen im Kreditgeschäft 1,2 1,4 

Pauschalwertberichtigungen 10,2 9,6 

   *Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten 

 

Risikomessung/RTF: 

 

Die Sparkasse Südholstein nutzt für die Risikomessung und Kreditportfoliosteuerung der Kreditrisiken 

das von der SR bereitgestellte Portfoliosteuerungstool CPV. Die Sparkasse Südholstein verwendet für 

die Parametrisierung größtenteils die Pooldaten der SR, welche diese auf der Datenbasis aller zulie-

fernden Institute deutschlandweit validiert zur Verfügung stellt. Hierzu gehören zum Beispiel ange-

nommene Ratingmigrationen, Ausfallquoten der verschiedenen Branchen sowie grundlegende Annah-

men zur wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen. Auch hinsichtlich der Sicherheitenverwertungs- 

und Einbringungsquoten greift die Sparkasse Südholstein auf valide Pooldaten der SR zurück. 

Im Rahmen der RTF wird CPV für die Ermittlung des Risikowertes für das Adressenrisiko Kundenkredit-

geschäft für die ökonomische RTF verwendet. In der normativen Sicht wird das Bewertungsergebnis 

Kredit für die Mittelfristplanung in der Anwendung Gesamtbanksimulation (GBS) ermittelt. Für das 

Kundenkreditgeschäft wird für das Jahr 2025 im Rahmen der normativen RTF ein Bewertungsergebnis 

von -10,0 Mio. EUR (Vorjahr -15,0 Mio. EUR) geplant. Ein Risikopuffer aufgrund der volatilen wirtschaft-

lichen Rahmendaten sowie aufgrund der Umstellung und erstmaligen Nutzung des Neusystems GBS 

wurde hierbei weiterhin berücksichtigt. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurde für das Kundenkreditgeschäft eine Risikokonzentra-

tion auf die Branche Bauträger festgestellt. Darüber hinaus lässt sich in Bezug auf die Verbünde eine 

Risikokonzentration aufgrund von Größenkonzentrationen ableiten. 

Im Rahmen der ökonomischen RTF wird als Risikowert für das Adressenrisiko aus dem Kundenkredit-

geschäft der barwertige Quantilswert bei einem Konfidenzniveau von 99,90 % aus CPV berücksichtigt. 

Dieser beträgt zum 31. Dezember 2024 diversifiziert 67,6 Mio. EUR (Vorjahr 56,6 Mio. EUR). Die Spar-

kasse Südholstein nutzt Korrelationseffekte zwischen dem Adressenrisiko Kundengeschäft und dem 

Adressenrisiko Eigengeschäft. 

Adressenrisiko Eigengeschäft 

Das Adressenrisiko im Eigengeschäft umfasst in der ökonomischen Sicht die Gefahr eines Verlustes, 

der aus einem drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall einer Emittentin bzw. Emittenten oder 

einer Kontrahentin bzw. Kontrahenten (Ausfallrisiko) resultieren kann. Ebenso besteht die Gefahr, dass 

sich im Zeitablauf die Bonitätseinstufung (Ratingklasse) der Schuldnerin und Schuldner ändert und 

damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden 

muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontrahentenrisiko in ein Wiedereindeckungsrisiko, 



s  Sparkasse Südholstein  

 

Offenlegung zum 
31.12.2024 

 Seite: 26 von 62 

 

ein Erfüllungsrisiko und ein Vorleistungsrisiko. Zudem gibt es im Eigengeschäft das Risiko, dass die 

tatsächlichen Restwerte der Emissionen bei Ausfall von den prognostizierten Werten abweichen. Fer-

ner beinhalten Aktien eine Adressenrisikokomponente. Diese unterliegt der Gefahr einer negativen 

Wertveränderung aufgrund von Bonitätsverschlechterung oder Ausfall des Aktienemittenten. 

In der normativen Perspektive liegt das Risiko in einer negativen Abweichung vom Planszenario. 

Die Sparkasse Südholstein stellt durch ihr Emittenten- und Kontrahentenlimitkonzept sicher, dass 

auch für Handelsgeschäfte der Grundsatz „kein Geschäft ohne Limit“ eingehalten wird. Wertpapierge-

schäfte erfolgen nur mit ausgewählten Adressen und Ländern. In Bezug auf die Länderallokation liegt 

der Schwerpunkt der Investitionen in EWR-Mitgliedsstaaten, deren supranationalen Einrichtungen so-

wie den weiteren OECD-Staaten (ergänzt um China).    

Portfoliostruktur: 

Sämtliche Rentenanlagen im Direktbestand befinden sich im Investmentgrade. 

Ratingklasse 

Marktwert* 

31.12.2024 31.12.2023 

Mio. EUR Mio. EUR 

AAA 90,2 88,3 

AA 93,9 65,9 

A 157,0 85,3 

BBB 65,7 74,6 

Gesamt 406,8 314,2 

*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten 
  

Das Portfolio setzt sich aus Papieren des Finanzsektors sowie Papieren aus dem Staatsbereich zusam-

men. Der Schwerpunkt liegt hier im Bereich Financial mit 52,92 % (Vorjahr 65,56 %). Mit 56,44 % (Vor-

jahr 59,24 %) bilden die gedeckten Papiere den Schwerpunkt im Bereich Financial. Dabei handelt es 

sich um Pfandbriefe und Spezialkreditinstitute. Bei den Anleihen aus dem Staatsbereich (47,08 % des 

Portfolios, Vorjahr 34,44 %) handelt es sich im Wesentlichen um Bundesanleihen und Staatsanleihen. 

Insgesamt beurteilt die Sparkasse Südholstein das Anleiheportfolio des Direktbestandes als risikoarm. 

Weiterhin hält die Sparkasse Südholstein in ihrem Bestand drei Spezialfonds zum 31. Dezember 2024 

mit einem festgelegten Marktwert von 331,5 Mio. EUR (Vorjahr 314,9 Mio. EUR). Hierbei entfallen 

132,4 Mio. EUR (Vorjahr 133,8 Mio. EUR) auf den Beta Safe, 116,1 Mio. EUR (Vorjahr 181,2 Mio. EUR) 

auf den HI-SH Multi Asset sowie 83,0 Mio. EUR auf den neu in 2024 aufgelegten HI-SH LCR Fonds. 
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Die Bestände der Spezialfonds sind auf folgende Assetklassen verteilt: 

Assetklassen 

31.12.2024 31.12.2023 

Marktwert* Anteil Marktwert* Anteil 

Mio. EUR % Mio. EUR % 

Hedgefonds (HF) 0,0 0,00 0,0 0,00 

Geldmarkt (GM) 88,4 26,65 53,6 17,03 

Aktien/Mezzanine (A/M) 41,2 12,42 56,0 17,77 

Credit (Renten, Fonds) (CR) 109,2 32,93 107,3 34,07 

Immobilien (IM) 92,8 28,00 98,0 31,12 

Emerging Markets (EM) 0,0 0,00 0,0 0,00 

High Yield Fonds (HY) 0,0 0,00 0,0 0,00 

Gesamt 331,5 100,00 314,9 100,00 

*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten  

Das Durchschnittsrating aller gerateten Positionen in den jeweiligen Spezialfonds Beta Safe, HI-SH 

Multi Asset sowie HI-SH LCR Fonds liegt bei A bis A- bzw. A2 bis A3. 

Der Schwerpunkt der Depot A-Investitionen einschließlich der Tages- und Termingelder und Spezial-

fondsanlagen auf der ersten Ebene liegt weiterhin mit 72,06 % (Vorjahr 77,54 %) in Deutschland. Wei-

tere Investitionen sind u. a. in Spanien 2,17 %, in Großbritannien 2,02 % sowie in sonstigen Ländern 

23,75 % (Vorjahr in Spanien 2,62 %, in Frankreich 2,55 % sowie in sonstigen Ländern 17,29 %) er-

folgt.   

Steuerung/Reporting: 

Auf Basis u. a. des Marktpreisrisikoreportes (quartalsweise) bzw. ergänzend durch den zwischenquar-

tärlichen Risikostatus erfolgt in monatlichen Sitzungen des Bilanzstruktur-Management- sowie Dispo-

sitionsausschusses (BSM-DA) die systematische Befassung des Vorstandes mit den Adressrisiken aus 

Eigenanlagen als Bestandteil der Gesamtbanksteuerung. 

Dabei erfolgt die Steuerung von Risiken von Emittentinnen und Emittenten u. a. über Limite, die im 

Zwei-Voten-Prozess festgelegt werden. Wesentliche Kennzahlen der Emittentinnen und Emittenten 

sowie des externen Ratings werden hierbei berücksichtigt. 

Für Neuanlagen im Direktbestand ist grundsätzlich ein Mindestrating im Investmentgrade vorgesehen. 

Die Entwicklung von Ratings und Spreads wird monatlich überwacht und dem Vorstand über den 

Marktpreisrisiko-Report zur Kenntnis gegeben. Die Limite sind grundsätzlich auf maximal ein Jahr be-

fristet und werden dann zur Prolongation neu vorgelegt. 

Der Risikoausschuss und der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein werden über Inhalte der Ein-

zelreports im Rahmen des Gesamtrisikoberichts informiert. 

Zur laufenden Überwachung des Eigenbestandes erhält der Vorstand neben dem monatlichen Markt-

preisrisiko-Report den Tagesreport. 

Risikomessung/RTF: 

Für die Überwachung des Eigengeschäftes wird für das gesamte Depot A das Portfoliosteuerungstool 

CPV verwendet. 
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Im Rahmen der ökonomischen RTF wird als Risikowert für das Adressenrisiko aus dem Eigengeschäft 

der barwertige Quantilswert bei einem Konfidenzniveau von 99,90 % aus CPV berücksichtigt. Dieser 

beträgt zum 31. Dezember 2024 diversifiziert 9,2 Mio. EUR (Vorjahr 7,2 Mio. EUR). Die Sparkasse Süd-

holstein nutzt Korrelationseffekte zwischen dem Adressenrisiko Kundengeschäft und dem Adressenri-

siko Eigengeschäft. Ein Ausfall wird in der Planung des Normalfalls nicht erwartet. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden für das Eigengeschäft Risikokonzentrationen auf die 

Sektoren Financial und Government in Bezug auf die Rentenemittenten aus dem Direktbestand und 

den Spezialfonds der ersten Ebene festgestellt. Darüber hinaus ist auch im Hinblick auf die Größen-

klassenstruktur eine Risikokonzentration zu verzeichnen, die sich auf die Anzahl der Emittenten mit 

einem Rentenvolumen von mehr als 10,0 Mio. EUR bezieht. 

Unter anderem aufgrund der geopolitischen Lage kommt es weiterhin zu Schwankungen am Geld- und 

Kapitalmarkt. Diese erfordern eine kontinuierliche Überwachung des Direktbestandes, um auf kurzfris-

tige Schwankungen reagieren zu können. 

Beteiligungsrisiko 

Das Beteiligungsrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes durch eine negative Wertänderung einer Be-

teiligung. Dabei bezieht sich das Beteiligungsrisiko nur auf die Beteiligungen mit Eigenkapitalbereit-

stellung und nicht auf Kredite an Beteiligungsgesellschaften, diese werden über das Adressenrisikos 

Kundenkreditgeschäft abgebildet. 

In der normativen Perspektive wird eine Auswirkung auf aufsichtliche Quoten durch Beteiligungen be-

rücksichtigt. Je nach Art und Umfang der Beteiligung kann es zu Abzügen bei den Eigenmitteln kom-

men. 

Portfoliostruktur: 

Das Beteiligungsportfolio besteht aus strategischen Beteiligungen, die im Wesentlichen im Rahmen 

der S-Finanzgruppe gehalten werden. 

Beteiligungsposition 

31.12.2024 31.12.2023 

Buchwert Anteil Buchwert Anteil 

Mio. EUR % Mio. EUR % 

Strategische Beteiligungen 91,7 100,00 84,2 100,00 

 

Die Beteiligung am SGVSH stellt mit einem Beteiligungsvolumen von 87,7 Mio. EUR (Vorjahr 82,6 Mio. 

EUR) die größte Beteiligung der Sparkasse Südholstein dar und macht 95,62 % (Vorjahr 98,20 %) des 

Beteiligungsportfolios aus. Die Entwicklung der Beteiligung am SGVSH wird maßgeblich durch die we-

sentlichen Unterbeteiligungen geprägt. Die positive Entwicklung einiger Unterbeteiligungen in 2024 

führte per 31. Dezember 2024 aufgrund eines Zuschreibungsbedarfs zur Erhöhung des Beteiligungs-

buchwerts. 

Die zweitgrößte Beteiligung der Sparkasse Südholstein ist mit einem Beteiligungsvolumen von          

3,7 Mio. EUR (Vorjahr 1,2 Mio. EUR) und einem Anteil von 4,08 % (Vorjahr 1,48 %) die Beteiligung an 

der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG. Diese Beteiligung steht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Entwicklung der Landesbank Berlin Holding AG. Aufgrund positiver Entwick-

lungen in 2024 wurde auch bei dieser Beteiligung eine Zuschreibung per 31. Dezember 2024 vorge-

nommen, so dass sich der Buchwert der Beteiligung entsprechend erhöht. 



s  Sparkasse Südholstein  

 

Offenlegung zum 
31.12.2024 

 Seite: 29 von 62 

 

Steuerung/Reporting: 

Die Steuerung der Beteiligungsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. Dabei stellt 

das Beteiligungsgeschäft kein Kerngeschäftsfeld der Sparkasse Südholstein dar. Das Beteiligungscon-

trolling und die Steuerung des Beteiligungsportfolios erfolgen für die mittelbaren Beteiligungen durch 

den SGVSH. 

Über die Entwicklung des Beteiligungsportfolios der Sparkasse Südholstein wird mindestens jährlich 

an den Vorstand, den Risikoausschuss und den Verwaltungsrat berichtet. 

Risikomessung/RTF: 

Auf der Grundlage aktueller Informationen waren zum 31. Dezember 2024 keine Abschreibungen auf 

die Buchwerte der Beteiligungen erforderlich. 

Die Sparkasse Südholstein ist nach § 35 Abs. 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein Mit-

glied des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH). Der SGVSH ist eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, die gemeinsamen Angelegenheiten seiner Mit-

gliedssparkassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wahrzunehmen und zu fördern. Zu diesem Zweck 

werden auch Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors (u.a. Provinzial Holding, 

DekaBank, LBS NordOst, Deutsche Leasing sowie früher HSH) gehalten. 

Für die Verbindlichkeiten des SGVSH (u.a. sonstigen Verpflichtungen z.B. aus der Gewährträgerhaftung 

für Beteiligungsunternehmen) haftet den Gläubigern gegenüber allein der SGVSH. Der Verband kann 

einen nach Heranziehung der Sicherheitsrücklage verbleibenden Fehlbetrag von den Mitgliedsspark-

assen nach dem Verhältnis ihrer Einzelanteile einfordern. Für uneinbringliche Beträge haften die übri-

gen Mitglieder in gleicher Weise. Der Verband erhebt nach § 37 Sparkassengesetz für das Land Schles-

wig-Holstein eine Umlage von den Mitgliedsparkassen, soweit seine sonstigen Einnahmen die Ge-

schäftskosten nicht tragen. 

Die Risikowertermittlung des Beteiligungsrisikos orientiert sich grundsätzlich an der Risikorelevanz-

grenze der Sparkasse Südholstein. Beteiligungen mit einem Buchwert > 0,75 Mio. EUR werden einzel-

fallbezogen und Beteiligungen mit einem Buchwert < 0,75 Mio. EUR werden pauschal in die Risikobe-

trachtung einbezogen. Damit ergeben sich die Beteiligungsrisiken aktuell zum Großteil durch mögli-

che Wertminderungen der Beteiligungen am SGVSH und an der Erwerbsgesellschaft der S - Finanz-

gruppe mbH & Co KG. Die Ermittlung der Risikowerte erfolgt gemäß Empfehlung des SGVSH auf Basis 

von Standard-Parametern der SR sowie qualitativer Beurteilungen. 

Im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit findet eine Berücksichtigung des Beteiligungsrisi-

kos in Höhe von 22,9 Mio. EUR (Vorjahr 21,0 Mio. EUR) statt. 

In der Planung des Normalfalls wird kein Ausfall erwartet. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden für das Beteiligungsportfolio der Sparkasse eine Risi-

kokonzentration auf Verbundbeteiligungen festgestellt, da 99,7 % des Gesamtvolumens der Beteili-

gungen auf Verbundbeteiligungen (SGVSH und LBBH) zurückzuführen sind. 

 

3.1.2� Qualitative Angaben zum Marktrisiko 

Die Vorlage EU MRA stellt gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. a) CRR die Offenlegung von Informationen zu 

Strategien und Verfahren für die Steuerung des Marktrisikos dar.  
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Das Marktpreisrisiko wird in der ökonomischen Perspektive definiert als Verlust in einer bilanziellen 

oder außerbilanziellen Position, welcher sich aus der unerwarteten negativen Veränderung von Risiko-

faktoren ergibt. Dies sind im Wesentlichen Zinsen, Spreads, Aktien(fonds)preise und Immobi-

lien(fonds)preise. 

In der normativen Perspektive liegt das Risiko in einer negativen Abweichung vom Planszenario. 

Im Einklang mit der Risikostrategie sollen die Eigenanlagen im Rahmen des bereitgestellten Risikoka-

pitals einen angemessenen Ergebnisbeitrag leisten. Bei den getätigten Investitionen wird auf eine ver-

tretbare Relation von Chancen und Risiken geachtet. Darüber hinaus soll das Depot A einen wesentli-

chen Beitrag bei der Sicherstellung einer betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlich notwendigen 

Liquiditätshaltung leisten. 

Innerhalb der Marktpreisrisiken hat die Sparkasse Südholstein folgende Risikokategorien im Rahmen 

der Risikoinventur als wesentlich bewertet: 

Zinsänderungsrisiken: 

Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außer-

bilanziellen Position, welcher sich aus einer unerwarteten nachteiligen Veränderung der risikolosen 

Zinskurve bzw. der unvollkommenen Korrelation bei anderen herangezogenen Zinskurven ergibt. 

In der normativen Perspektive wird das ökonomische Zinsänderungsrisiko im Rahmen der SREP-Quote 

(8,00 % + SREP) explizit berücksichtigt. Ein Zinsänderungsrisiko das höher ist als angenommen (Über-

hang), kann somit zu höheren Eigenmittelanforderungen führen. Ferner ist die Gefahr einer unerwarte-

ten Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs ge-

mäß IDW RS BFA 3 zu berücksichtigen. 

Des Weiteren sind implizite Optionen Bestandteil des Zinsänderungsrisikos. 

Spreadrisiken: 

Das Spreadrisiko wird allgemein definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder au-

ßerbilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Spreads bei gleichbleibendem Rating 

ergibt. Dabei wird unter einem Spread die Differenz zwischen einer risikobehafteten Kurve und einer 

risikolosen OIS-Kurve verstanden (Der Spread betrifft Eigengeschäft mit einem Marktwert. Eine ent-

sprechende Berechnung für Kundengeschäft und Eigengeschäft ohne Marktwert findet im Refinanzie-

rungskostenrisiko statt). Der Spread ist unabhängig von der zugrunde liegenden Zinskurve zu sehen, 

d. h. ein Spread in einer anderen Währung wird analog zu einem Spread in Euro behandelt. 

In der normativen Perspektive ergibt sich das Risiko entsprechend aus der Gefahr einer negativen Ab-

weichung vom Erwartungswert in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus 

der Veränderung von Spreads bei gleichbleibendem Rating ergibt. 

Aktienkursrisiken: 

Das Aktienkursrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilan-

ziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Aktienkursen ergibt. Neben dem Marktpreisri-

siko beinhalten Aktien auch eine Adressenrisikokomponente. 

In der normativen Perspektive umfasst das Aktienkursrisiko neben dem Risiko der Marktwertverände-

rung das Risiko, dass Dividendenerträge nicht in der erwarteten Höhe erzielt werden können. 
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Immobilienrisiken: 

Das Immobilienrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilan-

ziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Marktwerten aus Immobilien ergibt. Immobili-

eninvestitionen umfassen sowohl Direktinvestitionen (Renditeobjekte, Rettungserwerb) als auch indi-

rekte Investitionen (Immobilienfonds, Beteiligungen in Immobiliengesellschaften). 

In der normativen Perspektive umfasst das Immobilienrisiko sowohl das Mietertragsrisiko aus eigenen, 

fremdgenutzten Immobilien als auch das Immobilienpreisrisiko. In der ökonomischen Perspektive ist 

nur das Immobilienpreisrisiko relevant. 

Portfoliostruktur: 

Der Bestand der bilanzwirksamen Handelsgeschäfte hat sich zum Bilanzstichtag wie folgt entwickelt: 

Anlagekategorie 

Buchwert* 

31.12.2024 31.12.2023 

Mio. EUR Mio. EUR 

Schuldverschreibungen und Anleihen 406,0 317,4 

Wertpapier-Spezialfonds 331,0 314,9 

Termingeldaufnahmen 182,0 200,0 

Termingeldanlagen 0,0 0,0 

Sonstige Investmentvermögen 0,0 0,0 

*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten  

 

Das Anleiheportfolio im Direktbestand besteht zum Großteil aus gedeckten Papieren, Staatspapieren 

oder staatsnahen Papieren. Zur Ertragssteigerung sind ungedeckte Bankanleihen sowie Nachrangan-

leihen aus der S-Finanzgruppe enthalten. Dieses Portfolio weist eine angemessene Beleihungsfähig-

keit auf und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der operativen Liquiditätssteue-

rung. Weiterhin dient es der Sicherstellung der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Li-

quidität. Für 2025 sind weiterhin Umsätze im gedeckten und ungedeckten Bereich geplant. 

Im Anlagebestand der Sparkasse Südholstein befinden sich Anleihen mit einem Nominalvolumen von 

211,9 Mio. EUR (Vorjahr 191,4 Mio. EUR) bei denen das Halten bis zur Fälligkeit vorgesehen ist. Die Be-

wertung erfolgt im Jahresabschluss zum gemilderten Niederstwertprinzip. 

Ende 2024 bestand ein Spezialfondsvolumen von 331,0 Mio. EUR (Vorjahr 314,9 Mio. EUR) (Buchwert). 

Für 2025 ist eine weitere Aufstockung von ca. 200,0 Mio. EUR in den drei Spezialfonds geplant. Der 

Ausbau der bestehenden Assetklassen ist vorgesehen, um einen angemessenen Ergebnisbeitrag für 

die Sparkasse Südholstein zu erwirtschaften. 

Steuerung/Reporting: 

Auf der Grundlage von RTF-Berechnungen sind Verlustobergrenzen und Limite für den Wertpapierbe-

reich definiert, an denen die Sparkasse Südholstein u. a. die geschäftspolitischen Maßnahmen ausrich-

tet und die Handelsgeschäfte entsprechend steuert. 

Das Zinsänderungsrisiko steuert die Sparkasse Südholstein gemäß der DSGV Steuerungsphilosophie 

in Verbindung mit der barwertigen Betrachtung und bezieht alle zinsinduzierten relevanten Positionen 
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der Bilanz und Derivate ein. Die Zahlungsströme der Festzinsgeschäfte werden auf Basis der Kontrakt-

daten generiert. Die Cashflows der variabel verzinslichen und der unverzinslichen Positionen werden 

aufgrund von Ablauffiktionen gebildet. Diese basieren auf der Methode der gleitenden Durchschnitte. 

Die operative Steuerung orientiert sich passiv an einer gehebelten Benchmark gleitend 10 Jahre. Der 

Hebel orientiert sich an der RTF und berücksichtigt aufsichtsrechtliche Kennziffern. 

Die Risikobegrenzung erfolgt anhand des Zinsbuch-Hebels, der der Quotient aus Zinsbuch VaR und 

Benchmark VaR ist (Basis: Value-at-Risk (VaR) mit Konfidenzniveau 95,00 %, Haltedauer 63 Handels-

tage, Varianz-Kovarianz-Ansatz mit Delta-Gamma). Der gültige Limitkorridor von 0,75 bis 1,25 be-

grenzt das Risiko. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 liegt der Zinsbuch-Hebel bei 1,01. Somit 

wird das Limit eingehalten. Ziel dieser Steuerung ist das Erreichen der Benchmark-Performance bei 

Einhaltung der bestehenden Limite. 

Die Instrumente zur Steuerung können bilanzieller Art oder auch Finanzderivate in Form von Swapge-

schäften sein. Sie wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches einbezogen. Das Basisvolu-

men der betreffenden Finanzderivate beträgt per Stichtag 31. Dezember 2024 1.280,0 Mio. EUR und 

liegt damit um 145,0 Mio. EUR über dem Vorjahresstichtagswert (1.135,0 Mio. EUR). Darin sind stille 

Lasten in Höhe von 11,4 Mio. EUR (Vorjahr 7,7 Mio. EUR) und stille Reserven in Höhe von 57,1 Mio. EUR 

(Vorjahr 76,2 Mio. EUR) enthalten. 

Die aufsichtsrechtlichen Koeffizienten stellen eine zu beachtende Nebenbedingung für das Zinsände-

rungsrisiko dar. Die Risikomessung erfolgt hier mittels der Auswirkung der standardisierten sechs 

Frühwarnindikatoren auf den Barwert. Diese werden gemäß Anforderungen der BaFin simuliert. Im 

Szenario Up (Zinsanstieg im 200 Basispunkte) wird die negativste Barwertänderung gemessen. Zum 

31. Dezember 2024 beträgt diese bezogen auf das Kernkapital -7,59 % (Vorjahr -7,63 %). 

Auf Basis des Marktpreisrisiko-Reports (quartalsweise) bzw. ergänzend durch den zwischenquartärli-

chen Risikostatus erfolgt in monatlichen Sitzungen die notwendige Überwachung der Marktpreisrisi-

ken als Bestandteil der Gesamtbanksteuerung. Schwerpunkte des Reports sind die Analysen zum Zins-

änderungsrisiko (barwertig und periodisch) sowie zu den Handelsgeschäften. Aus den Analysen wer-

den, falls erforderlich, Maßnahmen zur Risikobegrenzung initiiert. Die Reports werden dem Vorstand 

erläutert und zur Kenntnis gegeben. Der Risikoausschuss und der Verwaltungsrat der Sparkasse     

Südholstein werden über die Inhalte der Einzelreports im Rahmen des Gesamtrisikoberichts infor-

miert. 

Neben den beschriebenen Risikoreports erhält der Vorstand zur laufenden Überwachung der Markt-

preisrisiken der Handelsgeschäfte einen täglichen Report (Tagesreport) zur Kenntnis, in dem unter an-

derem die Einhaltung von unterschiedlichen Limiten überwacht wird. 

Risikomessung - Zinsänderungsrisiken im Zinsüberschuss (periodisch): 

Zur Messung der periodischen Zinsänderungsrisiken bedient sich die Sparkasse Südholstein aktueller 

Marktprognosen für die erwartete Ertragsentwicklung sowie Standardparameter für weitere Szenarien. 

Der Normalfall der Planung für 2025 sieht eine für kurze Laufzeiten sinkende Zinsentwicklung ab 31. 

August 2024 (Planungsstichtag) vor, für die langen Laufzeiten erst einen Seitwärtsverlauf und ab dem 

Jahre 2026 dann einen leichten Anstieg. Auf dieser Basis erfolgt in der periodischen Betrachtung eine 

Simulation der Auswirkungen verschiedener Zinsszenarien auf den Zinsüberschuss. 



s  Sparkasse Südholstein  

 

Offenlegung zum 
31.12.2024 

 Seite: 33 von 62 

 

Das periodische Zinsänderungsrisiko wird für den Zinsüberschuss quartalsweise für einen Betrach-

tungszeitraum von jeweils 12 Monaten in die Zukunft untersucht, um Veränderungen im Zinsände-

rungsrisiko messen und steuern zu können. Einmal jährlich werden zudem die Auswirkungen von Zins-

änderungen auf den Zinsüberschuss der folgenden fünf Jahre untersucht. 

 

Risikomessung - Zinsänderungsrisiken im Zinsüberschuss (barwertig): 

In der ökonomischen Betrachtung erfolgte eine Umstellung der Anwendungen und dadurch auch eine 

Anpassung der bisherigen Kennzahlen. Somit ist ein Vergleich mit Vorjahreswerten nicht möglich. Das 

Risiko wird seit dem 31. Juli 2024 mit der IT-Anwendung „MPR“ gemessen. Die Berechnung des Value-

at-Risk erfolgt auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansatzes (Delta-Gamma-Ansatz). Der VaR wird mit ei-

ner Haltedauer von 63 Tagen und mit einem Konfidenzniveau von 95,00 % gemessen. Zur Beurteilung 

des Zinsänderungsrisikos orientiert sich die Sparkasse an der Benchmark gleitend 10 Jahre. Als we-

sentliche Kennzahl wird der Zinsbuch-Hebel (Quotient aus VaR Zinsbuch und VaR Benchmark) betrach-

tet. Der gültige Limitkorridor von 0,75 bis 1,25 begrenzt das Risiko. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 

2024 liegt der Zinsbuch-Hebel bei 1,01. Somit wird das Limit eingehalten. 

Risikomessung/RTF: 

In der normativen Sicht wird für 2025 mit einem Bewertungsergebnis Wertpapiere von - 4,0 Mio. EUR 

(Vorjahr -2,5 Mio. EUR) geplant. 

Für die Messung der Marktpreisrisiken in der ökonomischen RTF wird ein VaR mit Hilfe des Varianz-

Kovarianz-Ansatzes (VKA) mit einem Konfidenzniveau von 99,90 % und einer Haltedauer von einem 

Jahr (250 Bankarbeitstage) ermittelt. Für die Berechnung der Zins-, Spread- und Aktienkursrisiken ver-

wendet die Sparkasse Südholstein die Anwendung MPR-IDH sowie zur Berechnung der Immobilienrisi-

ken die Anwendung Caballito. Für die RTF erfolgt die Berechnung von Zins-, Spread-, und Aktienkursri-

siken unter Verwendung der Standardparameter der SR. Bei der Ermittlung der Immobilienrisiken wird 

das Benchmark-Portfolio-Modell verwendet. Hier werden MSCI-Daten für die Herleitung der Bench-

mark-Zeitreihen herangezogen. 

Für den Risikofall wurde zum Stichtag 31. Dezember 2024 ein Risikobetrag für Marktpreisrisiken in 

Höhe von 164,3 Mio. EUR (Vorjahr 107,9 Mio. EUR) in der ökonomischen RTF berechnet. Hiervon ent-

fallen 73,4 Mio. EUR (Vorjahr 58,3 Mio. EUR) auf das Zinsänderungsrisiko, 40,9 Mio. EUR (Vorjahr 26,1 

Mio. EUR) auf das Spreadrisiko, 18,2 Mio. EUR (Vorjahr 1,8 Mio. EUR) auf das Aktienkursrisiko, 30,4 

Mio. EUR (Vorjahr 17,8 Mio. EUR) auf das Immobilienrisiko sowie 1,5 Mio. EUR (Vorjahr 4,0 Mio. EUR) 

auf das sonstige Marktpreisrisiko. Das sonstige Marktpreisrisiko dient vorrangig dazu, Risiken aus Pro-

dukten abzubilden, die noch nicht vollumfänglich über MPR-IDH gemessen werden können. Die Spar-

kasse Südholstein hat die Nutzung der Korrelationseffekte zwischen Zins-, Spread- und Aktienkursrisi-

ken seit dem 31. Dezember 2024 vorübergehend ausgesetzt. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden für das Marktpreisrisiko Risikokonzentrationen fest-

gestellt. Im Bereich der Spreadklassen beziehen sich diese im Speziellen auf die Ratingklasse Staaten 

BBB. Für Aktieninvestitionen sind Risikokonzentrationen auf Branchen sowie das Land USA und für Im-

mobilieninvestitionen auf den Sektor Logistik vorhanden. 
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3.1.3� Qualitative Angaben zum Liquiditätsrisiko 

Die Vorlage EU LIQA stellt gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. a), e) und f) CRR die Offenlegung von Informa-

tionen zu Strategien und Verfahren für die Steuerung des Liquiditätsrisikos dar. Die Erklärungen ge-

mäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. e) und f) CRR folgen am Ende des Kapitels. 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungskostenrisiko 

zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden Bestandteilen auch das Marktliquiditätsrisiko. Die-

ses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an 

den Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/ oder nicht zu fairen Preisen gehandelt 

werden können. 

Das Liquiditätsrisiko wird im Rahmen der Risikoinventur hinsichtlich seiner Wesentlichkeit beurteilt. 

Dabei wird das Refinanzierungsrisiko aktuell als unwesentlich und das Zahlungsunfähigkeitsrisiko als 

wesentlich eingestuft. 

Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen (kurz- sowie auch län-

gerfristig) nicht in voller Höhe oder nicht fristgerecht nachkommen zu können. Das Zahlungsunfähig-

keitsrisiko ist unabhängig von der Betrachtung in der normativen bzw. ökonomischen Perspektive. 

Ziel der Liquiditätsteuerung der Sparkasse Südholstein ist es, neben den erwarteten Zahlungsver-

pflichtungen auch einen unerwartet auftretenden Liquiditätsbedarf jederzeit decken zu können. 

Es wird eine ausreichende Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur angestrebt, um mögli-

che Risikokonzentrationen zu begrenzen. Dies gilt insbesondere für die eingesetzten liquiden Aktiva. 

Portfoliostruktur: 

Die Sparkasse Südholstein verfügt zum Stichtag 31. Dezember 2024 über kurzfristige Tages- und Ter-

mingeldsalden sowie lfd. Konten in Höhe von rund 706,1 Mio. EUR, von denen 666,7 Mio. EUR bei der 

EZB angelegt sind. 

Im Rahmen der strategischen Steuerung wurden in 2024 langfristige Refinanzierungsmittel in Höhe 

von 81,3 Mio. EUR (Vorjahr 152,8 Mio. EUR) aufgenommen. Darin enthalten sind 43,0 Mio. EUR (Vor-

jahr 89,0 Mio. EUR) aus Pfandbriefemissionen und 38,3 Mio. EUR (Vorjahr 63,8 Mio. EUR) aus Sparkas-

senbriefen. 

Im kommenden Geschäftsjahr 2025 werden Neuabschlüsse von langfristigen Refinanzierungsmitteln 

(ohne Betrachtung von Nachrangmitteln) in Höhe von maximal 120,0 Mio. EUR angestrebt. 

Für das Jahr 2025 sind keine Nachrangaufnahmen vorgesehen (Vorjahr 10,0 Mio. EUR). 

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 besteht ein Refinanzierungsvolumen in Höhe von 6.153 Mio. EUR, 

davon entfallen ca. 13,26 % auf die vier größten Gegenparteien. Eine ausreichende Diversifikation der 

Refinanzierungsquellen ist gegeben. 

Steuerung/Reporting: 

Zur Sicherstellung einer angemessenen Diversifikation nutzt die Sparkasse Südholstein Asset- und 

Funding-Management-Aufträge. Die Sparkasse Südholstein strebt weiterhin an, ihren Refinanzierungs-

bedarf vorrangig aus dem Geschäft mit Kundinnen und Kunden zu decken, wird jedoch im Rahmen ih-
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rer Refinanzierungsplanung auch institutionelle Refinanzierungen aufnehmen. Die Aufnahme langfris-

tiger Refinanzierungsmittel dient dabei auch der Reduzierung von Risiken aus der Liquiditätsfristen-

transformation. 

Das Liquiditätsmanagement der Sparkasse Südholstein besteht aus der operativen und der strategi-

schen Liquiditätssteuerung. 

In der operativen Steuerung erfolgt die tägliche Disposition der Liquidität und somit die Sicherstellung 

der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit über den Geldmarkt. Darüber hinaus wird die Liquidität anhand 

der monatlich erhobenen Kennzahl LCR sowie der quartalsweise erhobenen Kennzahl NSFR sicherge-

stellt. In Ergänzung zur kurzfristigen LCR wird durch die NSFR die langfristige stabile Refinanzierung 

gemessen. 

Die strategische Liquidität wird durch die Plan-Liquiditätsablaufbilanz und Stressszenarien gesteuert 

und im BSM-DA überwacht. Die Plan-Liquiditätsablaufbilanz bildet die Liquiditätsentwicklung auf Basis 

der Mittelfristplanung ab. In den Stressszenarien wird der Liquiditätsbedarf dem Liquiditätsdeckungs-

potenzial gegenübergestellt, wobei ein erhöhter Liquiditätsbedarf durch den Abzug von Kundeneinla-

gen simuliert wird. Gleichzeitig kann das Liquiditätsdeckungspotenzial nur mit erheblichen Abschlä-

gen realisiert werden. 

Auf Basis der operativen und strategischen Liquiditätsrisikoreports (quartalsweise) bzw. ergänzend 

durch den zwischenquartärlichen Risikostatus erfolgt in monatlichen Sitzungen die notwendige Über-

wachung der Liquiditätsrisiken als Bestandteil der Gesamtbanksteuerung. 

Der Risikoausschuss und der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein werden über die Inhalte der 

operativen und strategischen Liquiditätsrisikoreports vierteljährlich im Rahmen des Gesamtrisikobe-

richts informiert. 

Die notwendigen Parameter und Limite werden vom Vorstand der Sparkasse Südholstein festgelegt 

und mindestens einmal jährlich überprüft. Ebenfalls wird das Konzentrationsrisiko der Refinanzierung 

limitiert und mit dem Ziel der Vermeidung von zukünftigen Blockfälligkeiten gesteuert. Darüber hinaus 

sind sowohl Prozesse zur Erkennung eines Liquiditätsnotfalles als auch ein dann in Kraft tretender 

Notfallplan mit möglichen durchzuführenden Maßnahmen vorhanden. 

Risikomessung/RTF: 

Eine quantitative Bewertung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos ist nicht sinnvoll möglich, daher erfolgt 

auch kein gesonderter Ansatz in der Risikotragfähigkeit. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 und auch zum betrachteten Bilanzstichtag war die Einhaltung der 

Zahlungsverpflichtungen zu keiner Zeit bedroht. Die aufsichtsrechtlichen Liquiditätsanforderungen 

wurden stets erfüllt. 

Die Kennzahl LCR gemäß der delVO 2015/61 (geändert durch delVO 2018/1620) beträgt zum                

31. Dezember 2024 132,21 % (Vorjahr 130,88 %). Somit liegt der Wert 32,21 Prozentpunkte über der 

aufsichtsrechtlichen Mindestkennziffer von 100,00 %. 

Die Kennzahl NSFR beträgt zum 31. Dezember 2024 123,37 % (Vorjahr 122,74 %) und liegt somit um 

23,37 Prozentpunkte über der aufsichtsrechtlichen Mindestkennziffer von 100,00 %. 

Die Einstandsspreads wurden im Jahr 2024 nicht angepasst. 
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Die Reichweite der Plan-Liquiditätsablaufbilanz liegt zum 31. Dezember 2024 mit 60 Monaten (Vorjahr 

60 Monate) unverändert am Ende des Betrachtungszeitraums. 

Zum 31. Dezember 2024 beträgt die Survival Period im kombinierten Stressszenario (Zusammenfüh-

rung aus instituts- und marktspezifischen Stressszenarien) über 4 Monate (123 Kalendertage) und ist 

damit gegenüber dem Vorjahr (13 Monate) gesunken. Hauptursache für den Rückgang ist der Umstieg 

auf die deutlich konservativeren Standardparameter der SR. 

Die zur Verfügung stehende Liquidität ist auch im kombinierten Stressszenario ausreichend. Somit 

kann von einer Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ausgegangen werden. 

3.1.4� Qualitative Angaben zum Operationellen Risiko 

Die Vorlage EU ORA stellt gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. a), e) und f) CRR die Offenlegung von Informa-

tionen zu Strategien und Verfahren für die Steuerung des Operationellen Risikos dar. Die Erklärungen 

gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. e) und f) CRR folgen am Ende des Kapitels. 

Das operationelle Risiko bedeutet die Gefahr eines Verlustes durch Schäden, die infolge der Unange-

messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder 

infolge externer Einflüsse eintreten. Diese Definition spiegelt das Risiko in der ökonomischen Perspek-

tive wider. 

Das Eingehen von operationellen Risiken ist zwangsläufig notwendig, um Erträge in den Kernge-

schäftsfeldern der Sparkasse Südholstein generieren zu können. Den operationellen Risiken lässt sich 

jedoch kein Ertrag zuordnen, sodass nicht von einer angemessenen Ertrags-Risiko-Relation gespro-

chen werden kann. Das Ziel der Sparkasse Südholstein und gleichzeitig Ausdruck des Risikoappetits ist 

eine grundsätzliche Minimierung bzw. Transferierung der operationellen Risiken. Steht der Aufwand 

für die Minimierung respektive Transferierung nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Risikore-

duktion, wird das Risiko akzeptiert. 

Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in der normativen Perspektive erfolgt über den Ba-

sisindikatoransatz (bezogen auf die Eigenmittelanforderungen der Sparkasse Südholstein). Ab 2025 

verwendet die Sparkasse für die aufsichtliche Ermittlung der operationellen Risiken den Standardisier-

ten Messansatz gemäß CRR III. 

Das operationelle Risiko wurde im Rahmen der Risikoinventur als wesentlich bewertet. 

Steuerung/Reporting: 

Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 

Die Sparkasse Südholstein hat in den vergangenen Jahren bereits umfassende Maßnahmen ergriffen, 

darunter die Einführung geeigneter Prozesse, Reportings, Schulungen sowie Sensibilisierungspro-

gramme und arbeitet kontinuierlich an deren Weiterentwicklung. Ziel ist es, das Risiko im Bereich „Mit-

arbeiter“ auf einem vertretbaren Niveau zu halten. 

Der Faktor Mensch bleibt jedoch auch weiterhin nur schwer vorhersehbar, wodurch eine vollständige 

Abschaffung des Risikos nicht möglich ist. 

Die externen Faktoren wie Naturgewalten, kriminelle Handlungen oder die Änderung der Rechtspre-

chung sind gar nicht bzw. nur schwer beeinflussbar. Die vorhandene Abhängigkeit der Sparkasse von 

den Outsourcingpartnern wird bewusst in Kauf genommen, wobei jede Auslagerung einer Risikoana-

lyse unterzogen wird, um potentielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten. 
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Des Weiteren hat die Sparkasse Südholstein das Ziel, eine Reduktion der Komplexität und Risiken in 

der Prozesswelt der Sparkasse durch die Übernahme von Standards der S-Finanzgruppe zu erreichen. 

Dafür werden die Leistungsangebote der bundesweiten Verbandsinitiative „ProzessPlus für Sparkas-

sen“ (PPS) konsequent als Grundlage genutzt. Hierdurch wird langfristig die Steuerung der Prozess-

qualität unter wirtschaftlichen Aspekten in Bezug auf die wesentlichen Prozesse sichergestellt. 

Um die Wiederherstellung der Geschäftsprozesse und die Wiederanlauffähigkeit der IT nach einem 

Notfall sicherzustellen und damit den Schaden so gering wie möglich zu halten, hat die Sparkasse Süd-

holstein Pläne zur Notfallbewältigung erstellt und in einem zentralen Notfallhandbuch zusammenge-

fasst. Dabei werden die Belange von DORA (vgl. Art. 11 DORA) berücksichtigt. 

Des Weiteren wurde ein Informationssicherheitsmanagementsystem mit einem Informationssicher-

heitsbeauftragten, einem Informationssicherheitsmanagementteam und einem operativen Informati-

onssicherheitsmanager implementiert. 

Die Sparkasse Südholstein verfolgt weiterhin das Ziel, potenziellen Risiken in Bezug auf die IT, insbe-

sondere Personen- und Betriebsrisiken, wirkungsvoll zu begegnen und somit dauerhaft die Sicherheit, 

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der IT zu gewährleisten. Schwerpunkt ist die Reduktion der Prozess-

komplexität in den IT-Prozessen. Diese wird durch die konsequente Standardisierung und Fokussie-

rung auf die Produkte der Finanz Informatik GmbH & Co. KG erreicht. Damit profitiert die Sparkasse 

Südholstein vom hohen Sicherheitsniveau der Finanz Informatik. 

Die operationellen Risiken werden jährlich im Rahmen eines OpRisk-Reports an den Vorstand und 

über den Gesamtrisikobericht an den Risikoausschuss sowie an den Verwaltungsrat der Sparkasse 

Südholstein berichtet. 

Risikomessung/RTF: 

Die Risikosituation der Sparkasse Südholstein in Bezug auf operationelle Risiken wird jährlich anhand 

zweier Sichtweisen analysiert. Zum einen erfolgt eine ex-post Betrachtung der bereits tatsächlich ein-

getretenen Schadenfälle, die auf operationelle Risiken zurückzuführen sind. Zum anderen werden über 

eine ex-ante Betrachtung operationelle Risiken, die in der Zukunft in der Sparkasse Südholstein auftre-

ten können, in Form von generischen Fragen und Szenarien analysiert. Über beide Sichtweisen be-

trachtet, konzentriert sich das operationelle Risiko, wie bereits in den Vorjahren, auf die Schadenursa-

chen „Mitarbeiter“ und „Externe Einflüsse“. Aufgrund der fast ausschließlichen Nutzung von IT-Anwen-

dungen des Sparkassenverbundes bzw. der SR stellt insbesondere auch die hohe Abhängigkeit der 

Sparkasse Südholstein von ihren Dienstleistern eine Risikokonzentration dar. 

Die quantitative Ermittlung des operationellen Risikos erfolgt mit Hilfe des durch die SR zur Verfügung 

gestellten OpRisk-Schätzverfahrens. Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, das institutsspezifische 

operationelle Risiko auf Basis der eigenen Verlusthistorie (Schadenfalldatenbank) in Verbindung mit 

den bundesweiten Pooldaten zu berechnen. Die Sparkasse Südholstein nutzt für die Berechnung der 

Verfahrenswerte grundsätzlich die Standardparameter der SR. 

Eine Berücksichtigung des operationellen Risikos findet im Rahmen der ökonomischen Risikotragfä-

higkeit in Form eines Abzugsbetrags (BeoS) in Höhe von 5,3 Mio. EUR (Vorjahr 5,6 Mio. EUR) auf Seiten 

des Risikodeckungspotentials sowie in Form eines Risikowerts (unerwarteter Verlust) in Höhe von 42,2 

Mio. EUR (27,0 Mio. EUR) auf Seiten der Risikomessung statt. Die Ausweitung des unerwarteten Ver-

lusts resultiert insbesondere aus der Anpassung der SR-Standardparameter sowie der (auch ohne ei-

gene Betroffenheit) seitens der Aufsicht geforderten Berücksichtigung der cum-cum-Schadensfälle 

seit dem 30. September 2024. 
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3.1.5� Gesamtbeurteilung der Risikolage 

Die seit 2023 schwierige Lage im Bausektor (u.a. aufgrund von Kostensteigerungen, erhöhten Zinsen 

und Unsicherheiten über die künftigen gesetzlichen Anforderungen an Bauten) hält an. Bei bestehen-

den Projekten kann es somit weiterhin zu Planungsänderungen sowie Bauzeit- bzw. Vermarktungsver-

zögerungen kommen. Vor diesem Hintergrund sind künftige Risiken aus Finanzierungen im Bereich 

der Bauträger, der Projektfinanzierer sowie des Grundstücks- und Wohnungswesens nicht ausge-

schlossen. 

In 2024 bewegten sich die Risiken der ökonomischen Perspektive innerhalb der vom Vorstand vorge-

gebenen Limite auf Ebene der Risikoart. Auf Ebene der Risikokategorien hat es eine Limitüberschrei-

tung beim Adressenrisiko Eigengeschäft gegeben, die mit einer Limiterhöhung behoben wurde. Die 

Mindestanforderungen an die Einhaltung aufsichtlicher Kenngrößen der normativen Perspektive der 

Risikotragfähigkeit wurden im Planszenario vollständig erfüllt. Bei der normativen Perspektive werden 

die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen in adversen Szenarien ebenfalls eingehalten. 

Demnach war und ist die Risikotragfähigkeit derzeit gegeben. Die durchgeführten Stresstests zeigen, 

dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspotential abgedeckt 

werden können 

 

3.1.6� Angemessenheit der Risikomanagementverfahren 

Die Sparkasse Südholstein verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes Sys-

tem zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Mit den 

eingerichteten Risikosteuerungs- und -controllingprozessen können die wesentlichen Risiken frühzei-

tig identifiziert und gesteuert sowie relevante Informationen an die zuständigen Entscheidungsträger 

weitergeleitet werden. 

Der Vorstand erklärt gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. e) CRR, dass die eingerichteten Risikomanage-

mentverfahren den gängigen Standards entsprechen und dem Risikoprofil und der Risikostrategie der 

Sparkasse angemessen sind. 

Der Vorstand der Sparkasse Südholstein erachtet das bestehende Risikomanagementsystem gemäß 

Art. 435 Abs. 1 Buchst. e) und f) CRR i. V. m. EU OVA, EU CRA, EU LIQA, EU ORA, als dem Risikoprofil und 

der Risikostrategie der Sparkasse angemessen. Die Sparkasse Südholstein geht davon aus, dass die 

implementierten Methoden, Modelle und Prozesse jederzeit geeignet sind, ein an der Geschäftsstrate-

gie und dem Risikoprofil orientiertes Risikomanagement- und Risikocontrollingsystem sicherzustel-

len. Die Risikoerklärung des Vorstandes gemäß Art. 435 Abs. 1 Buchst. e) und f) CRR i. V. m. EU OVA, EU 

CRA, EU LIQA, EU ORA und hinsichtlich des mit der Geschäftsstrategie verbundenen allgemeinen Risi-

koprofils der Sparkasse Südholstein sowie diesbezügliche Kennzahlen und Angaben, sind im vorlie-

genden Offenlegungsbericht der Sparkasse Südholstein dargestellt.  

Der Vorstand der Sparkasse Südholstein versichert nach bestem Wissen, dass die in der Sparkasse 

Südholstein eingesetzten internen Verfahren des Risikomanagements geeignet sind, stets ein umfas-

sendes Bild über das Risikoprofil der Sparkasse Südholstein zu vermitteln und die Risikotragfähigkeit 

nachhaltig sicherzustellen.  
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Die Genehmigung der Erklärungen durch den Gesamtvorstand erfolgte im Rahmen der Genehmigung 

dieses Offenlegungsberichtes.  

3.2� Angaben zur Unternehmensführung 

Abbildung 3: Informationen zu Mandaten des Leitungsorgans 

 Anzahl der Leitungs-

funktionen 

Anzahl der Aufsichts-

funktionen 

Ordentliche Mitglieder des Vorstands 0 1 

Ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats 0 0 

 

In den Angaben sind die Mandate aufgeführt, für deren Wahrnehmung gemäß §§ 25c und 25d KWG Be-

schränkungen bestehen. Die jeweiligen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen im eigenen Institut sind 

nicht mitgezählt. 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Vorstandes sind neben den gesetzlichen Regelun-

gen im KWG und im Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein, in der Satzung der Sparkasse 

Südholstein enthalten. 

Danach bestellt der Verwaltungsrat die Mitglieder des Vorstandes für fünf Jahre und bestimmt den 

Vorsitzenden des Vorstandes. Aus wichtigem Grund kann der Verwaltungsrat die Bestellung zurück-

nehmen. Für die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes, die Bestellung des Vorsitzenden des Vor-

standes sowie die Rücknahme der Bestellung ist die Genehmigung der Vertretung des Trägers, der 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Südholstein erforderlich. 

Bei der Neubesetzung des Vorstandes achtet der Verwaltungsrat darauf, dass die Kenntnisse, Fähig-

keiten und Erfahrungen der Mitglieder des Vorstandes ausgewogen sind. Darüber hinaus werden bei 

den Entscheidungen die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sowie das 

Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein beachtet. Bei gleicher Eignung erfolgt die Beset-

zung von Vorstandspositionen entsprechend des Gleichstellungsgesetzes mit einem Vertreter des un-

terrepräsentierten Geschlechts.  

Der Präsidialausschuss des Verwaltungsrates und bedarfsweise ein externes Beratungsunternehmen 

unterstützen den Verwaltungsrat bei der Ermittlung von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für 

die Besetzung des Vorstandspostens. Dabei wird insbesondere Wert auf die persönliche Zuverlässig-

keit sowie die fachliche Eignung gelegt. Die fachliche Eignung setzt voraus, dass in ausreichendem 

Maß theoretische und praktische Kenntnisse in den betreffenden Geschäften sowie Leitungserfahrung 

vorhanden sind. Die Vorgaben des KWG und die Vorgaben des BaFin-Merkblatts für die Prüfung der 

fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern werden beachtet. Die Merkblätter sehen 

u. a. vor, dass Kreditinstitute über Diversitätsrichtlinien und Eignungsrichtlinien verfügen sollen. Die-

sem Zweck dienen die vom Verwaltungsrat beschlossenen Richtlinien zur Diversität bei der Bestellung 

von Mitgliedern der Geschäftsleitung und die Eignungsrichtlinien für den Vorstand. Die Mitglieder des 

Vorstandes verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie umfangreiche Fachkenntnisse und 

Fähigkeiten in der Kreditwirtschaft. 
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Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates sind neben den gesetzlichen Re-

gelungen im KWG und im Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein, in den Satzungen der 

Sparkasse Südholstein und des Zweckverbandes Sparkasse Südholstein enthalten. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Südholstein werden im Wesentlichen, gemäß den 

Regelungen aus der Satzung des Zweckverbandes Sparkasse Südholstein, durch die Verbandsmitglie-

der des Trägers der Sparkasse Südholstein vorgeschlagen. Über die Wahl der vorgeschlagenen Perso-

nen zum Mitglied des Verwaltungsrates entscheidet die Vertretung des Trägers, die Verbandsver-

sammlung des Zweckverbandes Sparkasse Südholstein. Daneben werden weitere Mitglieder des Ver-

waltungsrates auf der Grundlage des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein durch die 

Beschäftigten der Sparkasse Südholstein (Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten der Spar-

kasse) gewählt und außerdem Vertreterinnen oder Vertreter des neben dem Träger am Stammkapital 

der Sparkasse Südholstein Beteiligten durch den neben dem Träger am Stammkapital Beteiligten in 

den Verwaltungsrat entsendet.  

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich tätig.  

Vorsitzende oder Vorsitzender des Verwaltungsrates ist die Zweckverbandsvorsteherin oder der 

Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbandes Sparkasse Südholstein. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates nutzen das Angebot der Teilnahme an Qualifizierungsprogram-

men, Schulungen und Fachtagungen. Bei den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit deren Berufserfah-

rung und bei den Vertreterinnen und Vertretern der Beschäftigten der Sparkasse Südholstein, mit 

langjähriger Sachkenntnis aus der Berufsausübung als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse 

Südholstein, sind ausreichende Kenntnisse und Sachverstand für die Tätigkeit im Verwaltungsrat der 

Sparkasse Südholstein vorhanden. Hierzu ist eine Bestätigung des Verwaltungsrates (in seiner Ge-

samtheit) vorgenommen worden.  

Die Vorgaben des BaFin-Merkblatts zu den Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen ge-

mäß KWG und KAGB werden beachtet. 

Aufgrund der sparkassenrechtlichen Gegebenheiten ist die Festlegung und Umsetzung einer eigen-

ständigen Diversitätsstrategie für den Verwaltungsrat nicht möglich. 



s  Sparkasse Südholstein  

 

Offenlegung zum 
31.12.2024 

 Seite: 41 von 62 

 

4� Offenlegung von Eigenmitteln 

4.1� Angaben zu aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln 

Die Vorlage EU CC1 stellt gemäß Art. 437 CRR Buchst. a) und d) bis f) CRR das harte Kernkapital, das 

zusätzliche Eigenkapital, das Ergänzungskapital sowie Korrektur- und Abzugspositionen dar.  
 

Abbildung 4: Vorlage EU CC1 – Zusammensetzung der regulatorischen Eigenmittel 

In Mio. EUR 

 a)  b) 

Beträge Quelle nach Refe-
renznummern /     
-buchstaben der 
Bilanz im auf-
sichtsrechtlichen 
Konsolidierungs-
kreis  

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen  

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio   99,29 30, 31 

     davon: Stille Beteiligung  63,67   

     davon: Art des Instruments 2  k. A.   

     davon: Art des Instruments 3  k. A.   

2 Einbehaltene Gewinne   215,16  32 

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)  k. A.   

EU-
3a 

Fonds für allgemeine Bankrisiken  170,00  28 

4 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 CRR zuzüglich des da-
mit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 ausläuft  

 k. A.   

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1)  k. A.   

EU-
5a 

Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vor-
hersehbaren Abgaben oder Dividenden  

 k. A.  34 

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen  484,45   

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen  

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag)  k. A.   

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschul-
den) (negativer Betrag) 

 -0,08  12 

9 Entfällt.     

10 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche mit 
Ausnahme jener, die aus temporären Differenzen resultieren (verringert 
um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen nach Artikel 38 
Absatz 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag) 

 k. A.  16 

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäf-
ten zur Absicherung von Zahlungsströmen für nicht zeitwertbilanzierte Fi-
nanzinstrumente 

 k. A.   

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge   k. A.   

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer 
Betrag) 

 k. A.   
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14 Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Ver-
luste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkei-
ten 

 k. A.   

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Be-
trag) 

 k. A.   

16 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen 
Instrumenten des harten Kernkapitals (negativer Betrag) 

 k. A.   

17 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine 
Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel 
dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

 k. A.   

18 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an de-
nen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und ab-
züglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

 k. A.   

19 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an de-
nen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und ab-
züglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

 k. A.   

20 Entfällt.     

EU-
20a 

Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 
1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen Risikopo-
sitionsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht 

 k. A.   

EU-
20b 

   davon: aus qualifizierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (ne-
gativer Betrag) 

 k. A.   

EU-
20c 

   davon: aus Verbriefungspositionen (negativer Betrag)  k. A.   

EU-
20d 

   davon: aus Vorleistungen (negativer Betrag)  k. A.   

21 Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren 
(über dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuer-
schulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind) 
(negativer Betrag) 

 k. A.   

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer Betrag)  k. A.   

23    davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, 
an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 

 k. A.   

24 Entfällt.     

25    davon: latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resul-
tieren 

 k. A.   

EU-
25a 

Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag)  k. A.   
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EU-
25b 

Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals, 
es sei denn, das Institut passt den Betrag der Posten des harten Kernkapi-
tals in angemessener Form an, wenn eine solche steuerliche Belastung die 
Summe, bis zu der diese Posten zur Deckung von Risiken oder Verlusten 
dienen können, verringert (negativer Betrag) 

 k. A.   

26 Entfällt.     

27 Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu brin-
genden Posten, der die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts 
überschreitet (negativer Betrag) 

 k. A.   

27a Sonstige regulatorische Anpassungen  -1,83   

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt  -1,91   

29 Hartes Kernkapital (CET1)   482,54   

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio  25,00 27 

31    davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapi-
tal eingestuft 

 25,00 
 

32    davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva 
eingestuft 

 k. A.   

33 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 CRR zuzüglich des da-
mit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapi-
tal ausläuft 

 k. A.   

EU-
33a 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 1 CRR, dessen Anrech-
nung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft 

 k. A.   

EU-
33b 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 1 CRR, dessen Anrech-
nung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft 

 k. A.   

34 Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des 
qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zeile 5 enthaltener Min-
derheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen begeben worden 
sind und von Drittparteien gehalten werden  

 k. A.   

35   davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrech-
nung ausläuft  

 k. A.   

36   Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen  25,00   

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen 
Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (negativer Betrag) 

 k. A.   

38 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, 
die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem 
Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

 k. A.   

39 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an 
denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

 k. A.   

40 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an 
denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechen-
barer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

 k. A.   
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41 Entfällt.     

42 Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringen-
den Posten, der die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts über-
schreitet (negativer Betrag) 

 k. A.   

42a  Sonstige regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals  k. A.   

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) ins-
gesamt 

 k. A.   

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1)   25,00   

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1)  507,54   

Ergänzungskapital (T2): Instrumente 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio  69,18  26 

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 CRR zuzüglich des da-
mit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital 
nach Maßgabe von Artikel 486 Absatz 4 CRR ausläuft 

 k. A.   

EU-
47a 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 2 CRR, dessen Anrech-
nung auf das Ergänzungskapital ausläuft 

 k. A.   

EU-
47b 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 2 CRR, dessen Anrech-
nung auf das Ergänzungskapital ausläuft 

 k. A.   

48 Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte                       
Eigenmitteinstrumente (einschließlich nicht in Zeile 5 oder Zeile 34 dieses 
Meldebogens enthaltener Minderheitsbeteiligungen bzw. Instrumente des 
zusätzlichen Kernkapitals), die von Tochterunternehmen begeben worden 
sind und von Drittparteien gehalten werden  

 k. A.   

49   davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrech-
nung ausläuft 

 k. A.   

50 Kreditrisikoanpassungen  k. A.   

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen  69,18   

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen  

52 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen 
Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen (negati-
ver Betrag) 

 k. A.   

53 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen 
der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut einge-
gangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 
(negativer Betrag) 

 k. A.   

54 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen 
der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (ne-
gativer Betrag)  

 k. A.   

54a Entfällt.     

55 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumen-
ten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen 
der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

 k. A.   

56 Entfällt.     
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EU-
56a
  

Betrag der von den Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkei-
ten in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten der berücksichtigungs-
fähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschreitet (negativer Betrag) 

 k. A.   

EU-
56b 

Sonstige regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals  k. A.   

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt  k. A.   

58 Ergänzungskapital (T2)   69,18   

59 Gesamtkapital (TC = T1 + T2)  576,72   

60 Gesamtrisikobetrag  4.081,73   

Kapitalquoten und -anforderungen einschließlich Puffer  

61 Harte Kernkapitalquote  11,82   

62 Kernkapitalquote  12,43   

63 Gesamtkapitalquote  14,13   

64 Anforderungen an die harte Kernkapitalquote des Instituts insgesamt  8,12   

65 davon: Anforderungen im Hinblick auf den Kapitalerhaltungspuffer   2,50   

66 davon: Anforderungen im Hinblick auf den antizyklischen Kapitalpuffer   0,75   

67 davon: Anforderungen im Hinblick auf den Systemrisikopuffer   0,36   

EU-
67a 

davon: Anforderungen im Hinblick auf die von global systemrelevanten In-
stituten (G-SII) bzw. anderen systemrelevanten Institute (O-SII) vorzuhal-
tenden Puffer 

 k. A.   

EU-
67b 

davon: zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung anderer 
Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung 

 k. A.   

68 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Risikopositi-
onsbetrags) nach Abzug der zur Erfüllung der Mindestkapitalanforde-
rungen erforderlichen Werte 

 6,13   

Nationale Mindestanforderungen (falls abweichend von Basel III) 

69 Entfällt.     

70 Entfällt.     

71 Entfällt.     

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)  

72 Direkte und indirekte Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder Instru-
menten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)  

 25,38   

73 Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut 
eine wesentliche Beteiligung hält (unter dem Schwellenwert von 17,65 % 
und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)  

 0,18   

74 Entfällt.     

75 Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (un-
ter dem Schwellenwert von 17,65 %, verringert um den Betrag der verbun-
denen Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 CRR 
erfüllt sind) 

  k. A.   

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital  
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76 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Be-
zug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor Anwendung der 
Obergrenze) 

 k. A.   

77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Er-
gänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes 

 46,81   

78 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Be-
zug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen basierende 
Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) 

 k. A.   

79 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Er-
gänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden 
Ansatzes 

 k. A.   

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis zum 
1. Januar 2022) 

80 Derzeitige Obergrenze für Instrumente des harten Kernkapitals, für die 
Auslaufregelungen gelten 

 k. A.   

81 Wegen Obergrenze aus dem harten Kernkapital ausgeschlossener Betrag 
(Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

 k. A. 
 

82 Derzeitige Obergrenze für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, für 
die Auslaufregelungen gelten 

 k. A.   

83 Wegen Obergrenze aus dem zusätzlichen Kernkapital ausgeschlossener 
Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

 k. A.   

84 Derzeitige Obergrenze für Instrumente des Ergänzungskapitals, für die 
Auslaufregelungen gelten 

 k. A.   

85 Wegen Obergrenze aus dem Ergänzungskapital ausgeschlossener Betrag 
(Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

 k. A.   

 

Das Kernkapital stellt die Summe aus hartem Kernkapital (CET1) und zusätzlichem Kernkapital (AT1) 

dar. Hierbei setzt sich das harte Kernkapital im Wesentlichen aus dem eingezahlten Kapital und den 

Kapital- und Gewinnrücklagen zusammen. Gemäß CRR sind bestimmte Aktiva direkt vom Eigenkapital 

abzuziehen. Diese Abzugspositionen betreffen hauptsächlich das harte Kernkapital. Sie leiten sich im 

Wesentlichen aus den immateriellen Vermögenswerten und den sonstigen regulatorischen Anpassun-

gen ab.  

Nach dem Stand vom 31.12.2024 beträgt die Gesamtkapitalquote der Sparkasse Südholstein unter 

Verwendung des Standardansatzes 14,13 %, die harte Kernkapitalquote liegt bei 11,82 %. Zum Be-

richtsstichtag erhöhte sich das CET1 um 44,28 Mio. EUR von 440,17 Mio. EUR per 31.12.2023 auf 

484,45 Mio. EUR. Dieser Effekt ergab sich insbesondere aus der Zuführung zu den Fonds für allge-

meine Bankrisiken.  

Das zusätzliche Kernkapital (AT1) in Höhe von 25,00 Mio. EUR veränderte sich gegenüber dem 

31.12.2023 nicht. 

Das Ergänzungskapital (T2) belief sich zum Berichtstichtag auf 69,18 Mio. EUR und verringerte sich um 

5,77 Mio. EUR gegenüber dem Wert vom 31.12.2023 in Höhe von 74,95 Mio. EUR. Wesentlich hierfür 

ist die laufzeitabhängige Anrechnung bei einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren. 

Zusätzlich zu den offengelegten Inhalten der Vorlage EU CC1 sind weitere nicht angerechnete Vorsor-

gereserven vorhanden, die nicht Teil der gesetzlichen Offenlegungsanforderungen sind. 
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4.2� Angaben zur Überleitung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel zum bilanziellen Ab-
schluss 

Die Vorlage EU CC2 stellt gemäß Art. 437 Abs. 1 Buchst. a) CRR die Überleitung der aufsichtsrechtli-

chen Eigenmittel zum bilanziellen Abschluss dar. Die vorgenommene Überleitung erfolgt in zwei 

Schritten: 

�� Gegenüberstellung der handelsrechtlichen testierten Bilanz und der Bilanz gemäß dem auf-

sichtsrechtlichen Konsolidierungskreis (FINREP) 

�� Zuordnung der relevanten Bilanzpositionen zu den einzelnen Eigenmittelbestandteilen (Refe-

renz EU CC1) 

 

Auffälligkeiten bei der Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel zum bilanziellen Abschluss 

ergeben sich insbesondere bei der Aktivposition "7. Beteiligungen" wegen der indirekten Beteiligun-

gen und dem Ausweis von bestimmten Wertpapieren (Nachranganleihen), sodass es in der aufsichts-

rechtlichen Meldung zu einem höheren Ausweis als in der Bilanz kommt. 

Diese Abweichungen lassen sich aber mit Verschiebungen zu anderen Bilanzpositionen z. B. Ausweis 

in Position „6. Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere“ und „5. Schuldverschreibungen und 

andere festverzinsliche Wertpapiere“, erklären. Des Weiteren werden in der Bilanz die Zuschreibung 

aus der Beteiligung am SGVSH und an der Erwerbsgesellschaft bereits zum Berichtstag ausgewiesen. 

Die Abweichungen in der Aktivposition „5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-

papiere“ sind hauptsächlich durch die vorgenommenen Ab- und Zuschreibungen begründet, welche in 

der aufsichtsrechtlichen Meldung noch nicht umgesetzt sind. Auf der Aktivseite ergibt sich in der Posi-

tion „11. Immaterielle Anlagewerte“ die Abweichung zwischen Bilanz und aufsichtsrechtlicher Meldung 

durch die bereits vorgenommenen Abschreibungen in der Bilanz. 

Auf der Passivseite kommt es vor allen Dingen in der Position „9. Nachrangige Verbindlichkeiten“ zu 

einem unterschiedlichen Ausweis, da in der aufsichtsrechtlichen Meldung bei einer Laufzeit von unter 

5 Jahren nur eine anteilige Anrechnung erfolgt. Die Zinsabgrenzungen werden nur in der Bilanz ausge-

wiesen. 

Außerdem finden im Gegensatz zur Bilanz in der aufsichtsrechtlichen Meldung die Zuführungen zu der 

Position „12. Fonds für allgemeine Bankrisiken“ erst nach dem Testat Berücksichtigung. 
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Abbildung 5: Vorlage EU CC2 – Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den ge-

prüften Abschlüssen enthaltenen Bilanz 

In Mio. EUR 

a) / b) c) 

Bilanz im veröffentlichtem Abschluss 
und im aufsichtlichen Konsolidie-

rungskreis 
Verweis 

Zum Ende des Zeitraums  

Aktiva –  

Aufschlüsselung nach Aktiva-Klassen gemäß der im veröffentlichten Jahresabschluss enthaltenen Bilanz 

1 Barreserve 34,77 
 

2 Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wech-
sel, die zur Refinanzierung bei Zentralno-
tenbanken zugelassen sind 

k. A. 
 

3 Forderungen an Kreditinstitute 709,31 
 

 4 Forderungen an Kunden 5.174,54 
 

5 Schuldverschreibungen und andere 

festverzinsliche Wertpapiere 

412,45  

6 Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 

331,01  

7 Handelsbestand k. A.  

8 Beteiligungen 91,66  

9 Anteile an verbundenen Unternehmen k. A.  

10 Treuhandvermögen 12,74  

11 Ausgleichsforderungen gegen die öffent-
liche Hand einschließlich Schuldverschrei-
bungen aus deren Umtausch 

k. A.  

12 Immaterielle Anlagewerte 0,02 8 

13 Sachanlagen 51,66  

14 Sonstige Vermögensgegenstände 4,84  

15 Rechnungsabgrenzungsposten 0,82  

16 Aktive latente Steuern k. A. 10 
 

Aktiva insgesamt  6.823,82   

Passiva – 

Aufschlüsselung nach Passiva-Klassen gemäß der im veröffentlichten Jahresabschluss enthaltenen Bilanz 

17 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten 

834,57    

18 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5.226,96    

19 Verbriefte Verbindlichkeiten k. A.    

20 Handelsbestand k. A.  

21 Treuhandverbindlichkeiten 12,74  

22 Sonstige Verbindlichkeiten 12,31  

23 Rechnungsabgrenzungsposten 2,10  

24 Passive latente Steuern k. A.  
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25 Rückstellungen 74,78  

26 Nachrangige Verbindlichkeiten 85,19  46 

 Verbindlichkeiten insgesamt 6.248,65  

27 Instrumente des zusätzlichen aufsichts-
rechtlichen Kernkapitals  

25,72 30 

28 Fonds für allgemeine Bankrisiken 235,00 EU-3a 

29 Eigenkapital 314,45  

30    davon: gezeichnetes Kapital 88,57 1 

31    davon: Kapitalrücklage 10,72 1 

32    davon: Gewinnrücklage 215,16 2 

34    davon: Bilanzgewinn k. A.  
 

Eigenkapital insgesamt 575,17    

 Passiva insgesamt 6.823,82  

Die Offenlegung der Sparkasse Südholstein erfolgt auf Einzelinstitutsebene. Da der bilanzielle und der 

aufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis der Sparkasse Südholstein identisch sind, wurden die Spalten 

a) und b) zu einer Spalte zusammengefasst.  

Die Abweichungen zwischen dem Eigenkapital nach FINREP und dem harten Kernkapital nach COREP 

ergeben sich ausschließlich aus den Regelungen der CRR.  

Signifikante Veränderungen im Vergleich zum letzten Meldestichtag ergaben sich lediglich bei der Bi-

lanzposition „12. Fonds für allgemeine Bankrisiken“ und „11. Instrumente des zusätzlichen aufsichts-

rechtlichen Kernkapitals“. 
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5� Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos sowie der 
Kreditqualität  

5.1� Angaben zur Kreditqualität vertragsgemäß bedienter und notleidender Risikoposi-
tionen nach Überfälligkeit in Tagen 

Angaben zu Kredit- und Verwässerungsrisiken, insbesondere die Analyse der Altersstruktur der notlei-

denden und nicht notleidenden Risikopositionen gesondert für Kassenbestand bei Zentralbanken und 

andere Sichteinlagen, Darlehen, Schuldverschreibungen und außerbilanzielle Positionen sind in der 

nachfolgenden Vorlage EU CQ3 beschrieben. 
 

Abbildung 6: Vorlage EU CQ3 - Kreditqualität vertragsgemäß bedienter und notleidender 

Risikopositionen nach Überfälligkeit in Tagen 

In Mio. EUR 

a b c d e f g h i j k l 

Bruttobuchwert / Nominalbetrag 

Vertragsgemäß bediente Ri-
sikopositionen Notleidende Risikopositionen 
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005 

Guthaben 
bei Zentral-
banken und 
Sichtgutha-
ben 

 700,92  700,92 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

010 
Darlehen 
und Kredite 

5.116,62  5.109,15  7,46 161,20  70,57  12,91 31,61 36,07 6,14 1,27 2,63 161,20 

020 Zentral- 
banken 

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

030 Sektor Staat 46,69 46,69 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

040 Kredit- 
institute 

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

050 

Sonstige  
finanzielle 
Kapitalgesell-
schaften 

80,92 80,92 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

060 

Nichtfinanzi-
elle Kapital-
gesellschaf-
ten 

1.611,23 1.607,48 3,75  103,83 38,98 1,80 27,73 31,19 2,86 0,69 0,58 103,83 

070    Davon: KMU 1.466,14 1.462,81 3,34 98,01 37,71 1,80 27,73 29,38 1,39 k.A. k.A. 98,01 

080 Haushalte 3.377,77 3.374,06 3,71 57,37 31,59 11,12 3,87 4,87 3,28 0,58 2,05 57,37 

090 
Schuldver-
schreibungen 

412,45 412,45 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

100 
Zentral- 
banken k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 
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In Mio. EUR 

a b c d e f g h i j k l 

Bruttobuchwert / Nominalbetrag 

Vertragsgemäß bediente Ri-
sikopositionen Notleidende Risikopositionen 
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110 Sektor Staat 194,26 194,26 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

120 Kredit- 
institute 

211,65 211,65 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

130 

Sonstige  
finanzielle 
Kapitalgesell-
schaften 

6,54 6,54 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

140 

Nichtfinanzi-
elle Kapital-
gesellschaf-
ten 

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

150 

Außer- 
bilanzielle  
Risiko- 
positionen 

1.157,78   5,80        5,80 

160 
Zentral- 
banken k.A.     k.A.               k.A. 

170 Sektor Staat 220,47     k.A.               k.A. 

180 
Kredit- 
institute k.A.     k.A.               k.A. 

190 

Sonstige  
finanzielle 
Kapitalgesell-
schaften 

6,51   k.A.        k.A. 

200 

Nichtfinanzi-
elle Kapital-
gesellschaf-
ten 

524,22   5,11        5,11 

210 Haushalte 406,58   0,69        0,69 

220 Insgesamt 7.387,77 6.222,52  7,46 167,00 70,57 12,91 31,61 36,07 6,14 1,27 2,63 167,00 

 

Mit einem Bruttobuchwert in Höhe von 7.387,77 Mio. EUR werden 97,79 % der Risikopositionen zum 

31.12.2024 vertragsmäßig bedient. Im Vergleich zum 31.12.2023 sind das 0,28 %-Punkte weniger.  

Der Nominalbetrag der notleidenden Risikopositionen hat sich von 147,37 Mio. EUR zum 31.12.2023 

auf 167,00 Mio. EUR zum 31.12.2024 erhöht. Der größte Anteil entfällt mit 96,53 % auf die Risikoposi-

tionsklasse „Darlehen und Kredite“. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil dieser Risikopositi-

onsklasse um 1,56 %-Punkte erhöht. 
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5.2� Angaben zu vertragsgemäß bediente und notleidende Risikopositionen und damit 
verbundene Rückstellungen 

Weitere Informationen zu Kredit- und Verwässerungsrisiken, insbesondere zu nicht notleidenden und 

notleidenden Risikopositionen sowie den damit verbundenen Rückstellungen sind in der Vorlage EU 

CR1 beschrieben. 

Die Spalten für Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 wurden aus Übersichtsgründen gelöscht, da diese für die 

Sparkasse Südholstein ohne Bedeutung sind. Demzufolge fehlen die Spalten b, c, e, f, h, i, k und l. 

Abbildung 7: Vorlage EU CR1 – Angaben zu vertragsgemäß bediente und notleidende Risikopositi-

onen und damit verbundene Rückstellungen 

In Mio. EUR 
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005 

Guthaben bei 
Zentralbanken 
und Sichtgut-
haben 

700,92 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

010 
Darlehen und  
Kredite 

5.116,62 161,20  -60,57 -42,82 -2,34 3.945,25 82,23 

020 Zentralbanken k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

030 Sektor Staat 46,69 k.A. k.A. k.A. k.A. 10,29 k.A. 

040 Kreditinstitute k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.  k.A. 

050 
Sonstige finan-
zielle Kapitalge-
sellschaften 

80,92 k.A. -0,90 k.A. k.A. 53,94 k.A. 

060 

 
Nichtfinanzielle 
Kapitalgesell-
schaften 
 

1.611,23 103,83 -21,09 -30,85 -1,62 1.163,42 45,46  

070 Davon: KMU 1.466,14 98,01 -19,16 -27,23 k.A. 1.054,62 44,20 

080 Haushalte 3.377,77 57,37 -38,58 -11,97 -0,72  2.717,60 36,76  
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In Mio. EUR 

a  d  g j m n o 

Bruttobuchwert /  
Nominalbetrag 

Kumulierte Wertminderung, 
kumulierte negative  

Änderungen beim  
beizulegenden Zeitwert  

aufgrund von Ausfallrisiken 
und Rückstellungen 

Kumulierte 
teilweise 
Abschrei-

bung 
  

Empfangene  
Sicherheiten und  
Finanzgarantien 

V
er

tr
ag

sg
em

äß
 b

ed
ie

n
te

  
R

is
ik

o
p

o
si

ti
o

n
en

 

N
o

tl
ei

d
en

d
e 

R
is

ik
o

p
o

si
ti

o
n

en
 

V
er

tr
ag

sg
em

äß
 b

ed
ie

n
te

  
R

is
ik

o
p

o
si

ti
o

n
en

 -
 k

u
m

u
li

er
te

  
W

er
tm

in
d

er
u

n
g

 u
n

d
 R

ü
ck

st
el

lu
n

g
en

 

N
o

tl
ei

d
en

d
e 

R
is

ik
o

p
o

si
ti

o
n

en
  

– 
ku

m
u

li
er

te
 W

er
tm

in
d

er
u

n
g

,  
ku

m
u

lie
rt

e 
n

eg
at

iv
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 
b

ei
m

 b
ei

zu
le

g
en

d
en

 Z
ei

tw
er

t 
 

au
fg

ru
n

d
 v

o
n

 A
u

sf
al

lr
is

ik
en

 u
n

d
  

R
ü

ck
st

el
lu

n
g

en
 

B
ei

 v
er

tr
ag

sg
em

äß
 b

ed
ie

n
te

n
 

 R
is

ik
o

p
o

si
ti

o
n

en
 

B
ei

 n
o

tl
ei

d
en

d
en

 R
is

ik
o

p
o

si
ti

o
n

en
 

090 Schuldver-
schreibungen 

412,45 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

100 Zentralbanken k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

110 Sektor Staat 194,26 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

120 Kreditinstitute 211,65 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

130 
Sonstige finan-
zielle Kapitalge-
sellschaften 

6,54 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

140 
Nichtfinanzielle 
Kapitalgesell-
schaften 

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

150 
Außerbilanzi-
elle Risikoposi-
tionen 

1.157,78 5,80 1,64 1,15  64,16 1,60 

160 
 
Zentralbanken 
 

k.A k.A k. A. k.A.  k.A. k.A. 

170 
 
Sektor Staat 
 

220,47 k.A.  k. A. k.A.  k.A. k.A. 

180 
 
Kreditinstitute 
 

k.A k.A k. A. k.A.  k.A. k.A. 

190 

 
Sonstige finan-
zielle Kapitalge-
sellschaften 
 

6,51 k.A 0,01 k.A.  k.A. k.A. 

200 

 
Nichtfinanzielle 
Kapitalgesell-
schaften 
 

524,22 5,11  1,38 1,10  58,32 1,56 

210 
 
Haushalte 
 

406,58 0,69 0,25 0,05  5,84 0,04  

220 Insgesamt 7.387,77 167,00 -62,21 -43,97 -2,34 4.009,41 83,83 
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Die Summe der kumulierten Wertminderungen und der kumulierten negativen Änderungen beim bei-

zulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken und Rückstellungen beträgt zum Stichtag  

31.12.2024 -106,18 Mio. EUR. Der absolute negative Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag 

um -2,12 Mio. EUR verändert. Zum 31.12.2024 entfallen davon auf notleidende Positionen 41,41 %. 

Das entspricht dem gleichen Niveau des Vorjahresstichtages.  

5.3� Angaben zur Kreditqualität gestundeter Risikopositionen 

Die Sparkasse Südholstein stellt in der Vorlage EU CQ1 Angaben zu Bruttobuchwerten der gestundeten 

Risikopositionen und der damit verbundenen kumulierten Wertminderungen, Rückstellungen, kumu-

lierte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Kreditrisiken sowie erhaltene Sicherhei-

ten und Finanzgarantien, gesondert für Kassenbestand bei Zentralbanken und andere Sichteinlagen 

Darlehen (einschließlich einer Aufgliederung nach Kontrahenten), Schuldverschreibungen und Kredit-

zusagen dar. 

Abbildung 8: Vorlage EU CQ1 – Angaben zur Kreditqualität gestundeter Risikopositionen 

In Mio. EUR 

a b c d e f g h 

Bruttobuchwert / Nominalbetrag der  
Risikopositionen mit  

Stundungsmaßnahmen 

Kumulierte Wertminderung, 
kumulierte negative Änderun-
gen beim beizulegenden Zeit-
wert aufgrund von Ausfallrisi-

ken und Rückstellungen 

Empfangene Sicherheiten 
und empfangene Finanz-
garantien für gestundete 

Risikopositionen 

Vertrags-
gemäß 
bedient 
gestun-

det 

Notleidend gestundet 

Bei vertragsge-
mäß bedienten 

gestundeten 
Risikopositio-

nen 

Bei  
notleidend 

gestundeten 
Risikopositi-

onen 

  Davon: Empfan-
gene Sicherhei-
ten und Finanz-

garantien für 
notleidende  

Risikopositio-
nen mit Stun-

dungsmaßnah-
men 

  
Davon: 
ausge-
fallen 

Davon: 
wertgemin-

dert 
  

005 
Guthaben bei Zent-
ralbanken und 
Sichtguthaben 

 k.A. k.A. k.A.  k.A.  k.A. k.A. k.A. k.A. 

010 
Darlehen und  
Kredite 

 7,17 16,39  16,39  4,88 -0,22 -7,52 8,01 4,96 

020 Zentralbanken  k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

030 Sektor Staat  k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

040 Kreditinstitute  k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

050 
Sonstige finanzielle 
Kapitalgesell- 
schaften 

 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

060 
Nichtfinanzielle Ka-
pitalgesellschaften  4,12 10,19 10,19 2,40 -0,16 -6,26 1,53 1,20 

070 Haushalte  3,05 6,20 6,20 2,48 -0,06 -1,26 6,48 3,78 

080 Schuldverschrei- 
bungen 

 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

090 
Erteilte Kredit- 
zusagen 

 0,68 0,64  0,64 k.A 0,01 k.A k.A k.A 

100 Insgesamt  7,85 17,03 17,03 4,88 -0,21 -7,52 8,01 4,96 
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Der Bruttobuchwert der Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2024 24,88  

Mio. EUR, wovon 17,03 Mio. EUR auf notleidende Positionen entfallen. Im Vergleich zum Vorjahres-

stichtag haben sich der Bruttobuchwert um 3,38 Mio. EUR und die notleidenden gestundeten Positio-

nen um 6,94 Mio. EUR reduziert.  

Die Empfangenen Sicherheiten und empfangenen Finanzgarantien für gestundete Risikopositionen 

betragen zum 31.12.2024 8,01 Mio. EUR, wovon 4,96 Mio. EUR auf notleidende Risikopositionen mit 

Stundungsmaßnahmen entfallen. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag haben sich der Wert der empfan-

genen Sicherheiten und Finanzgarantien um 9,42 Mio. EUR und der auf die notleidenden Risikopositio-

nen mit Stundungsmaßnahmen entfallende Wert um 9,39 Mio. EUR reduziert. 

5.4� Angaben zu durch Inbesitznahme und Vollstreckungsverfahren erlangter Sicherhei-
ten 

Da bei der Sparkasse Südholstein zum Stichtag 31.12.2024 keine in Besitz genommene Vermögens-

werte gemäß der Vorlage „EU CQ7: Durch Inbesitznahme und Vollstreckungsverfahren erlangte Sicher-

heiten“ vorliegen, wird auf die Darstellung der Vorlage im Offenlegungsbericht verzichtet. 
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6� Offenlegung der Vergütungspolitik  

Der rechtliche Rahmen für die Vergütungspolitik von Kredit- und Finanzinstituten wird auf europäi-

scher Ebene in der Capital Requirements Directive (CRD) geregelt und ist durch das KWG und die Insti-

tutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) in deutsches Recht umgesetzt worden. Für die Zwecke der 

CRR gilt die Sparkasse Südholstein als anderes, nicht börsennotiertes Institut und hat daher die Infor-

mationen nach Art. 450 Abs. 1 Buchst. a bis d, h bis k CRR anhand der Vorlagen EU REMA, EU REM1, EU 

REM2, EU REM3 und EU REM4 der DVO (EU) 2021/637 offenzulegen. 

6.1� Angaben zur Vergütungspolitik 

Die Vorlage EU REMA enthält Angaben zu den zentralen Merkmalen der Vergütungspolitik der        

Sparkasse Südholstein sowie zur Umsetzung dieser Politik. 

Informationen über die für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen Gremien  

Die Verantwortung für die angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Mitarbeitenden 

nach Maßgabe der Vorgaben des § 25a Abs. 1 Nr. 6 KWG in Verbindung mit Abs. 5 KWG und § 3 Abs. 1   

S. 1 der InstitutsVergV obliegt dem Vorstand. Der Vorstand hat die Angemessenheit der                                  

Vergütungssysteme am 28.05.2024 gemäß § 3 InstitutsVergV zur Kenntnis genommen und                          

anschließend dem Verwaltungsrat am 10.07.2024 vorgelegt. 

Für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Mitglieder des Vorstands ist nach Maßgabe des        

§ 25a Abs. 1 Nr. 6 KWG in Verbindung mit Abs. 5 KWG und § 3 Abs. 2 der InstitutsVergV der                     

Verwaltungsrat verantwortlich. Die Vorstandsmitglieder sind Angestellte auf Zeit. Ihre Vergütung    

richtet sich nach den Empfehlungen des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein. Die 

Vergütung der Vorstandsmitglieder der Sparkasse Südholstein besteht aus einer Festvergütung sowie 

einer variablen Vergütung in Form einer diskretionären Komponente. 

Eine Einbindung externer Berater bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems ist nicht erfolgt.  

Die Vergütungspolitik der Sparkasse Südholstein bezieht sich auf das gesamte Institut. 

Die Sparkasse Südholstein hat für das Geschäftsjahr 2024 diejenigen Mitarbeitenden identifiziert, de-

ren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil des Instituts haben, soge-

nannte Risikoträgerinnen und Risikoträger. 

Entsprechend den Vorgaben in § 25a Abs. 5b KWG, den technischen Regulierungsstandards (RTS), die 

die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für die Identifikation von Risikoträgerinnen und Risi-

koträgern erarbeitet hat, sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2021/923 vom 25.03.2021 wurden für 

die Risikoträgeridentifizierung Kriterien wie Hierarchie, Funktion, Kompetenz berücksichtigt. 

Identifiziert wurden neben den Mitgliedern des Verwaltungsrats und Vorstands, die Mitglieder der 1. 

Führungsebene unterhalb des Vorstands sowie bestimmte Funktionsträger (z.B. besondere Beauf-

tragte) und auch Mitglieder ab der 2. Führungsebene unterhalb des Vorstands, sofern diese Manage-

mentverantwortung für wesentliche Geschäftsbereiche haben. 
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Angaben zu Gestaltung und Struktur des Vergütungssystems 

Die Sparkasse Südholstein ist tarifgebunden. Aus diesem Grund finden auf die Arbeitsverhältnisse der 

Sparkassenbeschäftigten die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, insbesondere der TVöD-Spar-

kassen, Anwendung. Die Beschäftigten erhalten eine Vergütung auf dieser tariflichen Basis. Zusätzlich 

werden in untergeordnetem Umfang Zulagen gewährt. 

Für besondere Mitarbeitergruppen (Versicherungsberaterinnen und -berater und Leasingbetreuerin-

nen und -betreuer) sind anders gestaltete Vergütungsmodelle mit einem Provisionsanteil vereinbart. 

Die Vergütung außertariflicher Mitarbeitender besteht aus einer Festvergütung sowie einer variablen 

Vergütung in Form einer diskretionären Komponente, die maximal bis zu 8 % des Grundgehaltes be-

trägt. 

Vergütungsparameter für die variablen Vergütungen sind die quantitativen und qualitativen Bestim-

mungsfaktoren, anhand derer die Leistung und der Erfolg der Mitarbeitenden oder einer institutsinter-

nen Organisationseinheit gemessen werden. Dabei setzt sich der Gesamtzielerreichungsgrad aus 

funktionsspezifischen Einzel- und Teamzielen zusammen. 

Diese Ziele sind auf einen langfristigen und nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet und berück-

sichtigen auch qualitative Ziele. 

Die Tarifvergütung und die Zulagen werden monatlich ausbezahlt. 

Der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat hat die Vergütungspolitik im Rahmen der jährlichen Angemes-

senheitsüberprüfung gem. § 12 Abs. 1 InstitutsVergV – auch anhand der aktuellen Geschäfts- und Risi-

kostrategie - für die Mitarbeitenden bzw. den Vorstand überprüft. Hierbei wurden keinerlei Änderun-

gen vorgenommen. Die Angemessenheit des Vergütungssystems wurde bestätigt. 

Die Vergütungssysteme laufen nicht der Überwachungsfunktion der Kontrolleinheiten und des für die 

Risikosteuerung zuständigen Vorstandsmitglieds zuwider. Insbesondere besteht durch die Ausgestal-

tung der einzelnen Vergütungskomponenten für diesen Personenkreis nicht die Gefahr eines Interes-

senkonflikts: Die Vergütung setzt sich im Wesentlichen aus einem hohen Anteil fixer Vergütung und 

nur zu einem geringen Anteil an variabler Vergütung (max. 1/3 der Gesamtvergütung) zusammen. 

Die Sparkasse Südholstein orientiert sich bei Abfindungen grundsätzlich am Tarifvertrag über den Ra-

tionalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang).  

Variable Vergütungen werden grundsätzlich nicht garantiert. 

Beschreibung, in welcher Weise die Vergütungsverfahren aktuellen und künftigen Risiken Rech-

nung tragen 

Sofern an die Risikoträger eine variable Vergütung gezahlt wird, bestehen keine nennenswerten An-

reize unverhältnismäßig hohe Risiken einzugehen, da die variable Vergütung nur in untergeordnetem 

Umfang im Verhältnis zur fixen Vergütung gewährt wird.  

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung wird in einem formalisierten, transparenten und nachvoll-

ziehbaren Prozess unter Beachtung des § 7 InstitutsVergV bestimmt. Vor Festsetzung des Gesamtbe-

trages der variablen Vergütung wird geprüft, ob die Risikotragfähigkeit, die mehrjährige Kapitalpla-

nung, die Ertragslage sowie die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung hinreichend berücksichtigt 

wurden. 
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Beschreibung der festgelegten Werte für das Verhältnis zwischen dem festen und dem variablen 

Vergütungsbestandteil 

Fixe und variable Vergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander. Die Obergrenzen 

sind durch die bestehenden Vergütungssysteme und bestehenden Nebenabreden festgelegt und wer-

den eingehalten. 

Verknüpfung des Ergebnisses des Zeitraums der Ergebnismessung mit der Höhe der Vergütung 

Die Vergütungsstrategie der Sparkasse Südholstein ist darauf ausgerichtet, die in der Geschäfts- und 

Risikostrategie niedergelegten Ziele unter Berücksichtigung der Unternehmenswerte und Leitlinien zu 

erreichen. 

Im Fokus steht die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Gesamthauses durch eine marktübli-

che, leistungs- und funktionsgerechte Vergütung, die Bindung von Talenten, Leistungsträgerinnen 

und Leistungsträgern sowie Schlüsselpositionen und die Stärkung der Zufriedenheit der Mitarbeiten-

den. 

Neben der Tarifvergütung können die identifizierten Risikoträger in untergeordnetem Umfang z. B. Zu-

lagen sowie außertarifliche variable Einmalzahlungen und Vergütungsbestandteile aus einem zielori-

entierten Vergütungssystem erhalten, dessen Ziele aus der Unternehmensstrategie abgeleitet und im 

Wege eines durchgängigen Prozesses funktionsspezifisch bis auf die Ebene des einzelnen (Vertriebs-) 

Mitarbeitenden bzw. Teams heruntergebrochen sind. 

Für diese variablen Vergütungen wurden angemessene Obergrenzen festgelegt. 

Angaben dazu, ob für das Institut eine Ausnahme nach Artikel 94 Absatz 3 CRD gilt�

Die Sparkasse Südholstein nimmt keine Ausnahme nach Artikel 94 Absatz 3 CRD in Anspruch. 

6.2� Angaben zur Vergütung, die für das Geschäftsjahr gewährt wurde 

Die Vorlage EU REM1 enthält Angaben über die Anzahl der Mitarbeitenden deren berufliche Aktivitäten 

wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Sparkasse Südholstein gemäß Art. 94 der Richtlinie 

2013/36/EU, § 1 Abs. 21 KWG und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 haben und die in die-

sem Template enthaltenen Vergütungsbestandteile erhalten. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 

Vollzeitäquivalenten mit Ausnahme des Vorstandes, dieser ist in Form der Anzahl der Personen offen-

zulegen. 
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Abbildung 9: Vorlage EU REM1 – Für das Geschäftsjahr gewährte Vergütung 

  
 

  a b c d 

 

 

In Mio. EUR 
 
  

Leitungs- 
organ –  

Aufsichts-
funktion 

Leitungs- 
organ –  

Leitungs-
funktion  

Sonstige 
Mitglieder 

der  
Geschäfts-

leitung 

Sonstige 
identifizierte 
Mitarbeiter 

1 
 

Feste 
Vergü-

tung 

Anzahl der identifizierten 
Mitarbeiter 21 2  18 

2  Feste Vergütung insgesamt 0,26 1,69  3,18 

3 
 Davon: monetäre Ver-

gütung 0,26 1,24  3,18 

4  (Gilt nicht in der EU)         

EU-
4 a 

 Davon: Anteile oder 
gleichwertige Beteiligun-
gen         

5 

 Davon: an Anteile ge-
knüpfte Instrumente oder 
gleichwertige nicht liquidi-
tätswirksame Instrumente          

EU-
5x 

 Davon: andere Instru-
mente         

6  (Gilt nicht in der EU)         

7 
 Davon: sonstige Positi-

onen   0,44     

8  (Gilt nicht in der EU)         

9 
 

Vari-
able 
Vergü-
tung 

Anzahl der identifizierten 
Mitarbeiter   2  18 

10 
 Variable Vergütung insge-

samt   0,06  0,52 

11 
 Davon: monetäre Ver-

gütung   0,06  0,52 

12 
 Davon: zurückbe-

halten         

EU-
13a 

 Davon: Anteile oder 
gleichwertige Beteiligun-
gen         

EU-
14a 

 Davon: zurückbe-
halten         

EU-
13b 

 Davon: an Anteile ge-
knüpfte Instrumente oder 
gleichwertige nicht liquidi-
tätswirksame Instrumente          

EU-
14b 

 Davon: zurückbe-
halten         

EU-
14x 

 Davon: andere Instru-
mente         

EU-
14y 

 Davon: zurückbe-
halten         

15 
 Davon: sonstige Positi-

onen         

16 
 Davon: zurückbe-

halten         

17  Vergütung insgesamt (2 + 10) 0,26 1,75  3,70 
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6.3�  Angaben zu Sonderzahlungen an Mitarbeitende 

Neben der Anzahl identifizierter Mitarbeitender, deren berufliche Aktivitäten wesentliche Auswirkungen 

auf das Risikoprofil der Sparkasse Südholstein haben, enthält die Vorlage EU REM2 Informationen über 

den Gesamtbetrag garantierter variabler Vergütungsansprüche sowie den Anteil dieser, der während 

des Geschäftsjahres gezahlt wurde. 

Für das Geschäftsjahr wurde eine garantierte variable Vergütung von 0,004 Mio. EUR an einen Risiko-

träger gewährt. 

Im Geschäftsjahr hat ein als Risikoträger identifizierter Mitarbeitender die Sparkasse Südholstein gegen 

Zahlung einer Abfindung verlassen. 

Abbildung 10: Vorlage EU REM2 – Sonderzahlungen an Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten 

einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeiter) 

In Mio. EUR 

a b c d 

Leitungs-
organ - 

Aufsichts-
funktion 

Leitungs-
organ - 

Leitungs-
funktion  

Sonstige 
Mitglie-
der der 

Ge-
schäfts-
leitung 

Sonstige 
identifi-

zierte Mit-
arbeiter 

  Garantierte variable Vergütung – Gesamtbetrag  

1 
Gewährte garantierte variable Vergütung - Zahl der identifi-
zierten Mitarbeiter         

2 Gewährte garantierte variable Vergütung - Gesamtbetrag        0,00 

3 

Davon: während des Geschäftsjahres ausgezahlte ga-
rantierte variable Vergütung, die nicht auf die Obergrenze 
für Bonuszahlungen angerechnet wird         

  Die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden 

4 

In früheren Perioden gewährte, während des Geschäftsjah-
res gezahlte Abfindungen – Anzahl der identifizierten Mitar-
beiter         

5 
In früheren Perioden gewährte, während des Geschäftsjah-
res gezahlte Abfindungen - Gesamtbetrag         

  Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen 

6 
Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen - An-
zahl der identifizierten Mitarbeiter        1 

7 
Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen - Ge-
samtbetrag        0,33 

8 Davon: während des Geschäftsjahres gezahlt         0,33 

9 Davon: zurückbehalten         

10 

Davon: während des Geschäftsjahres gezahlte Abfin-
dungen, die nicht auf die Obergrenze für Bonuszahlungen 
angerechnet werden         

11 
Davon: höchste Abfindung, die einer einzigen Person 

gewährt wurde        0,33 

 

6.4� Angaben zu zurückbehaltener Vergütung 

Ein Zurückbehalt und eine Aufschiebung von Vergütungen findet in der Sparkasse Südholstein nicht 

statt. Aus diesem Grund wurde die Vorlage EU REM3 aus dem Offenlegungsbericht entfernt. 
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6.5� Angaben zu Vergütungen von 1 Mio. EUR oder mehr pro Jahr 

Die Vorlage EU REM4 enthält Angaben zu identifizierten Mitarbeitenden, die eine Jahresvergütung von 

einer Million EUR oder mehr beziehen.  

Im Berichtsjahr 2024 erhielt ein identifizierter Mitarbeitender eine Vergütung, die sich in Summe auf    

1 Mio. EUR oder mehr belief.  

Abbildung 11: Vorlage EU REM4 – Vergütung von 1 Mio. EUR oder mehr pro Jahr 
 

EUR Identifizierte Mitarbeiter, die ein hohes Einkom-

men im Sinne von Artikel 450 Absatz 1 Buch-

stabe i CRR beziehen 

1 1 000 000 bis unter 1 500 000  1 

2 1 500 000 bis unter 2 000 000   

3 2 000 000 bis unter 2 500 000   

4 2 500 000 bis unter 3 000 000   

5 3 000 000 bis unter 3 500 000   

6 3 500 000 bis unter 4 000 000   

7 4 000 000 bis unter 4 500 000   

8 4 500 000 bis unter 5 000 000   

9 5 000 000 bis unter 6 000 000   

10 6 000 000 bis unter 7 000 000   

11 7 000 000 bis unter 8 000 000   

 

 

 

 

 




